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Editorial

Ganz normal sozial

Der Bundesrat will in den nächsten Jahren 16’000 IV-RentnerInnen in den Ar​beits​markt eingliedern. Doch niemand weiss, wo die nötigen Stellen für diese Menschen herkommen sollen. Entsprechend gross ist der Druck auf die IV und auf jene Rentne​rInnen, bei denen unausgeschöpftes Erwerbspotenzial vermu​tet wird. 

Was tun? Die Privatwirtschaft ist bei der Integration zu nichts verpflichtet. Die Hoff​nungen richten sich deshalb vermehrt auf alternative Beschäftigungsmodelle. Eines davon heisst «Sozialfirma». Sozialfirmen, so die Beschreibung, arbeiten wirtschaft​lich und handeln sozial, indem sie gezielt auch so genannt randständige Menschen anstellen: ausgesteuerte Arbeitslose, AsylantInnen, SozialhilfebezügerInnen und teilarbeitsfähige IV-RentnerInnen, vor allem solche mit einer psychischen Beein​trächtigung. 

Für Menschen in sozialer Not wie auch für innovative UnternehmerInnen eröffnen Sozialfirmen neue Chancen. Das zeigen die Beiträge in dieser Ausgabe von «agile – Behinderung und Politik» eindrücklich. Auch die Gewerkschaften anerkennen Sozial​firmen inzwischen als prüfenswerte Alternative zur Sozialhilfe. Ihre Forderungen: ge​regelte Arbeitsbedingungen, faire Löhne und die Möglichkeit für alle Mitarbeitenden, sich im Betrieb zu qualifizieren und beruflich weiter zu kommen. 

Einverstanden. Doch Sozialfirmen beanspruchen einen Sonderstatus. Und Sonderlö​sungen sind für Menschen mit Behinderung tendenziell immer stigmatisierend. Es gibt viele leistungsfähige und gut qualifizierte Betroffene, die weder IV noch eine Spezialbetreuung durch Nichtbehinderte brauchen. Eine ihren Fähigkeiten entspre​chende Stelle und ein Lohn, mit dem sie in Würde leben können, genügen. Trotzdem haben sie auf dem Arbeitsmarkt schlechte Karten. Dass sie erst dann wieder eine Chance erhalten sollen, wenn sie gesellschaftlich ganz unten angelangt sind, kann nicht das Modell der Zukunft sein. 

Fazit: Die Privatwirtschaft bleibt in der Pflicht. Denn an der starken Zunahme der IV-Renten, die wegen psychischen Beeinträchtigungen gesprochen werden, sind die gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen der Konkurrenzwirtschaft ursächlich mitbeteiligt. Was wir deshalb brauchen, sind UnternehmerInnen, für die «soziales Handeln» nicht etwas Besonderes, sondern ganz normal ist. 

Sozialfirmen könnten dazu beitragen, dass gemeinschaftsorientiertes Handeln wie​der mehrheitsfähig wird. Darin besteht vielleicht die wahre Innovation dieses Modells. 

Angie Hagmann

Präsidentin AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz
Schwerpunkt

Sozialfirmen – ein Weg zur Teilhabe?

Integration und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sind Schlagworte, die vermehrt auftauchen. Ebenso der Begriff «Sozialfirma». Lässt dieses Unter​nehmens​modell die genannten Schlagworte in der Deutschschweiz Wirklich​keit werden?
Von Bernadette Wüthrich, lic. phil. I, Co-Geschäftsleiterin Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) und wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit

Wir befinden uns im Europäischen Jahr zu Bekämpfung von Armut und sozialer Aus​grenzung. Passend dazu hat der Bund Ende März seine «Gesamtschweizerische Strategie zur Armutsbekämpfung» vorgelegt. Ein Schwerpunkt liegt bei der Einglie​derung in den Arbeitsmarkt, womit eine Stossrichtung weiterverfolgt wird, welche schon die letzten Revisionen in der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung und auch die Sozialhilfe kennzeichnet. Um Langzeitarbeitslosigkeit, eine der Ursachen von Armut, anzugehen, sollen nach Ansicht des Bundes unter anderem Sozialfirmen gefördert werden. Damit greift die Strategie einen Begriff auf, der in den letzten Jah​ren immer häufiger in den Medien anzutreffen war. Doch was ist eigentlich eine So​zialfirma? Welchen Nutzen können Sozialfirmen bringen? Und wie sieht die Situation in der Schweiz aus?

Die Sozialfirma - oder Sozialfirmen?

Sozialfirmen sind Unternehmen, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ar​beiten, um mit sinnvollen Produkten oder Dienstleistungen Arbeitsplätze für Men​schen zu schaffen, welche auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt sind. Sozialfirmen er​wirtschaften einen grossen Teil ihres Umsatzes am Markt und sind damit möglichst unabhängig von staatlichen Subventionen. Sie weisen in der Regel eine gemischte Belegschaft auf, wobei Mitarbeitende mit Behinderung mindestens 30 Prozent des Personals stellen. Sozialfirmen bieten ihren Mitarbeitenden unbefristete Anstellungen und orts- und branchenübliche Löhne. Zum Ausgleich der verminderten Produktivität erhalten Sozialfirmen Zuschüsse der öffentlichen Hand. 

Die ersten Sozialfirmen entstanden in den 1980er Jahren in Italien, als infolge der Reform des Psychiatriewesens Wohn- und Arbeitsstätten für Menschen mit psychi​schen Leiden geschlossen wurden. Auf der Suche nach Alternativen haben Direkt​betroffene Kooperativen zur Vermarktung ihrer Produkte oder Dienstleistungen ge​gründet. Die ersten italienischen Sozialfirmen in Triest sind auch heute noch aktiv. Das Modell hat sich ausgehend von Italien in mehreren europäischen Ländern ver​breitet und ist auch in Deutschland und Grossbritannien bekannt.

Der grundlegende Zweck, nämlich vollwertige Arbeitsplätze zu bieten für Menschen, die auf dem regulären Arbeitsmarkt benachteiligt sind, ist ein Beitrag zur beruflichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dieses Ziel wird von allen Sozialfir​menbewegungen geteilt. 

Soviel zur Grundidee, welche im Sinne eines Ideals auch das Verständnis der Ar​beitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) prägt, die sich hierzulande für die Verbreitung des Modells einsetzt. Tatsächlich zeichnet sich die Situation in der Schweiz noch durch begriffliche Unschärfen und konzeptionelle Vielfalt aus, was ei​nen verlässlichen Überblick erschwert. Hierzulande existieren schätzungsweise zwi​schen 60 und 300 Sozialfirmen. Allerdings verstehen sich einerseits nicht alle Sozial​firmen auch als solche, während sich andererseits manche Sozialfirmen bei näherer Betrachtung kaum von herkömmlichen Beschäftigungsprogrammen oder Werkstätten unterscheiden. Wesentliche Unterschiede sind der höhere Selbstfinanzierungsgrad von Sozialfirmen, die marktnahe Produktion und die reguläre, unbefristete Anstellung der behinderten Mitarbeitenden. 

Erfolgreiche Praxisbeispiele aus der Schweiz

Obwohl der Begriff der Sozialfirma in der Schweiz erst in den letzten Jahren aufge​kommen ist, gibt es auch Sozialfirmen, die sich bereits länger am Markt behaupten. 

Die Stiftung Wendepunkt ist seit 1993 hauptsächlich im Kanton Aargau aktiv. Sie ist mit ihren Betrieben unter anderem in Bau, Schreinerei, Gartenbau, Räumungen, Gastronomie und Personalvermittlung tätig und bietet berufliche und soziale Integra​tion für Arbeitslose, Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger, Asylsuchende und Men​schen mit psychischen Problemen. Die Stiftung bietet Arbeitsplätze für 550 Men​schen mit Beeinträchtigungen (Stand 2008). 

Seit 1999 bietet die Blinde Kuh in Zürich und neu in Basel gastronomische und kultu​relle Anlässe in absoluter Dunkelheit. Gegründet wurde der Betrieb von blinden und sehbehinderten Menschen, um das Verständnis zwischen Sehenden und Blinden zu fördern und Arbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Menschen zu schaffen. In der Blinden Kuh sind 35 Menschen beschäftigt. Das innovative Konzept hat bereits meh​rere Preise gewonnen, unter anderem den «Swiss Social Entrepreneur 2007» der Schwab Stiftung. 

Die Dock Gruppe wurde 1997 in St. Gallen als Stiftung für Arbeit gegründet. Seither ist sie beträchtlich gewachsen und neu an fünf Standorten tätig, nebst St. Gallen in Zürich, Winterthur, Arbon und Luzern. Sie bietet Beschäftigungsmöglichkeiten für 750 langzeitarbeitslose Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger und arbeitet eng mit der regionalen Industrie zusammen. Auch die Dock Gruppe wurde ausgezeichnet: sie hat kürzlich den «Preis für soziale Innovation» der Stiftung Paradies erhalten. 

Die Chance: Mehr Teilhabe für Benachteiligte

Sozialfirmen sind auch für die Schweiz gesellschaftlich wie wirtschaftlich ein erfolg​versprechendes Modell zur Integration in den Arbeitsmarkt und entsprechen einem realen Bedarf. Bisherige Schätzungen zeigen, dass einerseits Arbeitsplätze für 200'000 langzeitarbeitslose und leistungsbeeinträchtigte Menschen oder, bei einem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad von 50 Prozent, 100'000 Vollzeitstellen feh​len. Allein die aktuellen Zahlen aus Sozialhilfe und Invalidenversicherung machen deutlich, dass ein Potential von rund 130'000 Arbeitskräften ungenutzt bleibt (Quel​len: BFS und BSV). Mit der 6. Revision der Invalidenversicherung wird explizit ange​strebt, 16 000 Versicherte in den ersten Arbeitsmarkt zu reintegrieren. Diesem Po​tential an Arbeitskräften steht Marktpotential in verschiedenen ökonomischen Ni​schen gegenüber: Nebst Zulieferdiensten für das lokale Gewerbe und die Industrie sind auch Haus- und Gartenarbeiten, Facility Management, Stellenvermittlung, Gast​ronomie, persönliche Dienstleistungen für Private (Einkaufsservice, Kinder- und Al​tenbetreuung) und Recycling Bereiche, in denen Sozialfirmen sich erfolgreich positi​onieren können. In Bezug auf Zielgruppen und Integrationsziele von Sozialfirmen sind unterschiedliche Ausrichtungen denkbar: So braucht es einerseits niederschwel​lige Dauerarbeitsplätze für stark leistungsbeeinträchtigte Menschen, aber auch Trai​ningsplätze für Menschen, die mit etwas Hilfe wieder eine reguläre Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden können. Sozialfirmen können grundsätzlich beides bieten und profitieren sogar von einer guten Durchmischung der Belegschaft, besonders, wenn sie Mitarbeitende mit psychischen Problemen beschäftigen. Spätestens bei der Frage der Zielgruppe – sollen Sozialhilfebeziehende angesprochen werden, IV-Rent​nerinnen und -rentner, Arbeitslose, Asylsuchende? – stossen Sozialfirmen auf Her​ausforderungen. 

Die Risiken: Sozialstaatliche Grenzen

Nebst den unternehmerischen Herausforderungen, welche bereits Risiken beinhal​ten, beeinflussen ebenfalls die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen den Erfolg von Sozialfirmen mit. 

Noch gibt es, anders als in Italien oder Deutschland, keine sozialfirmenspezifische Rechtsform. Noch lassen sich die idealtypischen Anstellungs- und Lohnziele nicht überall umsetzen, weil sie mit den Vorgaben der Sozialversicherungen oder der So​zialhilfe nicht kompatibel sind. Noch ist die Zusammenarbeit mit Krankentaggeldver​sicherungen erschwert, weil Sozialfirmen mit ihrer Belegschaft ein hohes Risiko dar​stellen. Noch ist die Anschubfinanzierung von Sozialfirmen problematisch, da kaum spezifische Förderinstrumente bestehen und Kredite von Banken schwer erhältlich sind. Noch besteht, anders als in Deutschland, kein Mechanismus, um die höheren Betriebskosten von Sozialfirmen, welche aus der verminderten Produktivität der Mit​arbeitenden entstehen, abzugelten. 

Wenn die Integrationsziele, welche mit der 6. IV-Revision verfolgt werden, realisier​bar sein sollen, gilt es darum, solche Hürden anzugehen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Aufbau und Betrieb von Sozialfirmen erleichtern.

Quellen und Links:

Adam, Stefan M. (Hg.) (2008). Die Sozialfirma – wirtschaftlich arbeiten und sozial handeln. Bern: Haupt.

Adam, Stefan M. (2009). Sozialfirmen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. In: Pano​rama, 6/2009, 6-7. 

Kehrli, Christin (2007). Sozialfirmen in der Schweiz. Merkmale - Nutzen - offene Fra​gen. Luzern: Caritas.

Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF): www.sozialfirmen-schweiz.ch 

Stiftung Wendepunkt: www.wende.ch

Blinde Kuh: www.blindekuh.ch

Dock Gruppe: www.dock-gruppe.ch

Geschützte Werkstätten oder Innovation für berufliche Integration?

In der Romandie gibt es nicht die eine Sozialfirma. Angestellte und Zielsetzung (Beschäftigung oder Wiedereingliederung) der Firmen sind unterschiedlich, ebenso ihre Position in der Wirtschaft. In einem wichtigen Punkt stimmen sie aber überein: Sie tragen alle zu einer gerechteren Gesellschaft bei, in der nie​mand ausgegrenzt wird.

Von Christophe Dunand, Direktor der Sozialfirma Réalise (www.realise.ch); Lehrbeauf​tragter an der HES-SO; Präsident des Conseil Romand de l’Insertion par l’Economique (www.criec.ch)

Die Bedeutung von Sozialfirmen oder Wiedereingliederungsfirmen in unserem Land nimmt zu. Gelegentlich werden sie als Innovationen der jüngsten Zeit dargestellt. Aber sie sind vielmehr Ausdruck eines neuen Umgangs mit dem Bedürfnis von Men​schen zu arbeiten, die aber vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. In der Romandie werden entsprechende Unternehmen gemäss europäischer Terminologie als «Entreprises sociales d’insertion» (Sozial-Unternehmen für Wiedereingliederung) oder genauer noch als «Entreprises sociales d’insertion par l’économique» (ESIE) (etwa: Sozial-Unternehmen für Wiedereingliederung durch wirtschaftliche Aktivitäten) bezeichnet. Sie bilden eine dynamische Gruppe unter den Sozialfirmen im sozialen und solidarischen Wirtschaftsbereich.

Was ist eine «Entreprise sociale d’insertion» (ESIE)?

Um als «Sozial- und Integrationsfirma» zu gelten, muss ein Unternehmen nach euro​päischer Definition auf berufliche Eingliederung abzielen und gleichzeitig unter wirt​schaftlichem Risiko Güter oder Dienstleistungen für den Markt produzieren oder an​bieten.

Der französische Soziologe Robert Castel hat aufgezeigt, dass in Westeuropa für ein Leben innerhalb der Gesellschaft nichts wichtiger ist als die Arbeit. Der Grundge​danke der ESIE beruht auf diesem Paradigma: Nur «echte», für die Gemeinschaft nützliche Arbeit verleiht Sinn, Würde und berufliche Identität und ermöglicht soziale Bindungen.

Die Probleme der Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Armut, die durch die verschie​denen Wirtschaftskrisen der vergangenen zwanzig Jahre ausgelöst wurden, beein​trächtigen den sozialen Zusammenhalt und das System der Solidarität. Als Folge da​von ist auch die Zahl der ESIE gewachsen. Schon früher war das Recht auf würdige Arbeit (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948) Auslöser verschiedener Initiativen, die der heutigen Definition der ESIE entsprechen, insbesondere für die lange als «geschützte Werkstätten» bezeichneten Unternehmen.

Die ESIE in der Romandie richten sich nicht an eine einzelne Kategorie von Perso​nen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind: Arbeitslose, Behinderte, Flüchtlinge, Sozialhilfebezüger etc. Zudem beschränken sich zahlreiche ESIE, wie auch ge​schützte Werkstätten in der Romandie, nicht auf einzelne, bestimmte konkurrenzfreie Nischenmärkte. Die Unternehmen bieten ihre Produkte und Dienstleistungen überall dort an, wo wirtschaftliche Chancen bestehen: von der Industrie über Gartenbau-, Reinigungs-, Recycling- und Baudienstleistungen bis hin zum Gastgewerbe. In ein​zelnen Kantonen wird die wirtschaftliche Entwicklung allerdings eingeschränkt.

Die ESIE bieten zum einen Dauerarbeitsplätze für Personen ohne realistische Per​spektive auf eine Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt, aber auch «Übergangslö​sungen» für eine spätere Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt.
Drei Hauptkategorien 

Historisch lassen sich drei Kategorien von ESIE unterscheiden. Die erste entspricht den «geschützten Werkstätten» für Menschen mit Behinderung, entstanden in den 50er Jahren. Die Veränderung der Behinderungs-Formen, insbesondere die Zu​nahme psychischer Behinderungen, sowie die 5. IV-Revision haben dazu beigetra​gen, dass sich das Modell der angepassten Werkstatt weiterentwickelt hat hin zu Unternehmen, die den Übergang zum regulären Arbeitsmarkt ermöglichen.

Zur zweiten Kategorie von ESIE gehören die in den 80er Jahren speziell als «Brü​ckenangebot» konzipierten Unternehmen, die beim «Ausstieg» aus der Sozialhilfe und beim Zugang zum Arbeitsmarkt unterstützen sollen, wie beispielsweise die Sozi​alfirma «Réalise» in Genf.

Die letzte Kategorie von ESIE ist während der Wirtschaftskrise Anfang der 90er Jahre entstanden und richtet sich an nicht behinderte BezügerInnen von Arbeitslo​senleistungen. Diese ESIE verdanken ihre Existenz einer pragmatischen Auslegung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) durch manche Kantone sowie dem Entgegenkommen von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Sie ermöglichen den Nut​zern von Wiedereingliederungsprogrammen, die für den Wiedereintritt in den ersten Arbeitsmarkt nötigen Kompetenzen zu erwerben.

Auf diesen drei Säulen basiert die Vielfalt der ESIE. Einige, wie etwa «Pro» (www.pro-geneve.ch), bieten mit Blick auf die veränderten Formen von Behinderung vor allem langfristige Arbeitsplätze an und verstehen sich weniger als Brückenange​bot. Andere ESIE, wie die «Orangerie» (www.lorangerie.ch), richten sich nach wie vor in erster Linie an SozialhilfebezügerInnen. Manche ESIE verfügen über mehrere parallele Programme für verschiedene Kategorien von BezügerInnen. In anderen wiederum arbeiten Menschen mit unterschiedlichem «administrativem Status» im gleichen Unternehmen (Caritas Jura, «Réalise»). Die Deutschschweizer Sozialfirmen scheinen eine spezifische und eingeschränkte Form der «Entreprise sociale d’insertion» abzubilden, dies im Unterschied dazu wie man sie in der lateinischspra​chigen Schweiz und im übrigen Europa kennt. Sie richten sich nur an ausgesteuerte Arbeitslose (zumindest die ersten) und dürfen die Privatwirtschaft nicht konkurrenzie​ren.

Einige aktuelle Fragestellungen

In der Schweiz läuft eine Debatte um die Frage der Löhne in den ESIE. Drei Optio​nen stehen zur Diskussion:

Bei der ersten Option wird Bezug genommen auf die «Restproduktivität» der Be​schäftigten, die Teillöhne erhalten, wie sie in geschützten Werkstätten üblich sind. Sie zwingt aber diejenigen, die ohne Behinderung leben, für den Arbeitsmarkt zu we​nig produktiv oder aber für diesen zu zahlreich sind, Teil-Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Die von den Gewerkschaften geforderte zweite Option verlangt für die aus​gesteuerten Arbeitslosen in den ESIE eine Entlöhnung gemäss Gesamtarbeitsver​trägen. Aber was geschieht in diesem Fall mit Menschen mit Behinderung?

Bei der dritten Option schliesslich kann der Staat in manchen Fällen eine spezifische Lohnskala beschliessen, wie beispielsweise bei den «Emplois de solidarité» in Genf.

Die Konkurrenz zwischen Sozialfirmen und kommerziellen Unternehmen kann auch Grund für Spannungen sein. Allerdings ist dies weniger ein Problem der «historisch» gewachsenen geschützten Werkstätten, die in manchen Fällen hohe Umsatzvolumen erzielen.

In die Debatte müssen folgende Prioritäten einfliessen:

1. Temporär in ESIE beschäftigte Arbeitslose sollen Zugang zu weiterbildenden wirt​schaftlichen Tätigkeiten haben, die einen Bezug zur Unternehmensrealität aufwei​sen, d.h. diese Tätigkeiten sollten konkurrenzfähig sein.

2. Soziale Probleme dürfen nicht «verschoben» werden; es wäre beispielsweise problematisch, wenn kommerzielle Unternehmen Angestellte entlassen müssten, weil sie Aufträge an eine ESIE verloren hätten. 

So hilft nur eine im Einzelfall pragmatische, flexible, lokale und auf das Entwick​lungspotential abgestützte Herangehensweise, diese Frage zu lösen. Für Personen ohne Perspektive auf eine rasche Rückkehr in eine reguläre Beschäftigung soll der Schwerpunkt der Eingliederung auf wirtschaftlich wenig rentable Nischenmärkte ge​legt werden, auf Märkte, denen eine Auslagerung bevorsteht, oder Märkte, die nach einer Abwanderung ins Ausland wieder in der Schweiz «angesiedelt» werden kön​nen. Die traditionellen geschützten Werkstätten stehen den Wettbewerbsunterneh​men und -märkten aber oft näher als die Wiedereingliederungsprogramme für Ar​beitslose. Ihr Selbstfinanzierungsgrad ist deshalb viel höher und erreicht in manchen Fällen 80 Prozent, was bei Wiedereingliederungsprogrammen bei weitem nicht er​reichbar ist. Wenn man die Entwicklung der geschützten Werkstätte in Richtung von Märkten mit weniger starkem Wettbewerb und jene der Wiedereingliederungspro​gramme in Richtung von wirtschaftlichen Aktivitäten für den Markt steuern würde, würde dies unweigerlich zu Spannungen führen.

Für die Selbstfinanzierung der ESIE gibt es keine Normen. Jede ESIE erreicht ab​hängig vom Profil der Angestellten, deren Bedarf an Weiterbildung, an sozialer Un​terstützung und an beruflicher Begleitung und je nach zugänglichen Märkten und unternehmerischen Fähigkeiten ihrer Führungskräfte einen spezifischen Selbstfinan​zierungsgrad. Diese Selbstfinanzierung hängt somit von den ESIE, aber auch von der Wirtschaftssituation und der Entwicklung der Produktivität der ArbeitnehmerInnen entsprechend ihrem Alter und ihrem Gesundheitszustand ab. 

Schlussfolgerungen

Europäische Forschungsarbeiten haben die Grundlagen für eine Definition einer Ka​tegorie von Sozialfirmen – den ESIE – geliefert, welche Wiedereingliederung oder Integration zum Ziel haben. Das Bedürfnis – auch mit verminderter Leistungsfähigkeit – zu arbeiten, sollte Zugang zu einer ESIE verschaffen und nicht ein «administrativer Status». Eine solche Sichtweise bricht allerdings mit der gesamten heutigen Struktu​rierung und Organisation von Integration und Wiedereingliederung.

Die grosse Mehrheit der SchweizerInnen hat das Bedürfnis, zu arbeiten, um ihre Existenz zu sichern. Solange es keine sozialere und solidarischere Wirtschaft gibt, die in der Lage ist, alle zu integrieren, bilden die ESIE eine bessere Lösung als Sozi​alhilfe und Ausgrenzung. ESIE bleiben aber Palliativmassnahmen, mehr oder weni​ger abhängig von der öffentlichen Hand.

Weitere Informationen:

· Dunand, C., Du Pasquier A., 2006, «Travailler pour s’insérer. Des réponses ac​ti​ves face au chômage et à l’exclusion: les entreprises d’insertion», Genf: ies éditions.

· Kehrli, C., 2007, «Sozialfirmen in der Schweiz. Merkmale. Nutzen. Offene Fra​gen», Luzern: Caritas-Verlag.

· Bozaga, C., and Defourny, J., 2001, «The Emergence of Social Enterprise», London and New York: Routledge.

· www.apres-ge.ch, Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire

Übersetzung: Susanne Alpiger

«Ich bin ein anderer Mensch: ich arbeite»

Seit 10 Monaten ist Antonio Gatto bei Pro tätig und des Lobes voll über seinen neuen Arbeitgeber, eine private Genfer Sozialfirma. Er erzählt uns von seinem neuen Le​ben, seinem Glück, wieder arbeiten zu können, und seiner Freude, jeden Tag seine ArbeitskollegInnen zu treffen.
Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande von AGILE 

Vor rund zehn Jahren musste Antonio Gatto wegen Rückenschmerzen seine Arbeit im Bodenlegergeschäft aufgeben, das er mit seinem Bruder führte. Er blieb zu Hause, hatte nichts zu tun. Mit Zurückhaltung erzählt er von diesem Lebensabschnitt: «Es war schwierig». Freunde raten ihm, sich bei Pro zu bewerben. Im August 2009 erhält er eine Anstellung in der Abteilung «Industrie services».

Wie ein neues Leben

«Heute bin ich ein anderer Mensch: ich arbeite. Ich habe sehr gerne Kontakt mit Menschen, ich habe das Gefühl, hier eine zweite Familie gefunden zu haben», sagt der 55-jährige Familienvater. Alles an ihm strahlt Zufriedenheit aus: leuchtende Au​gen, Lächeln im Gesicht, melodiöse Sprache. 

Sein «zweites Leben» hat er bei Pro gefunden. Die Sozialfirma beschäftigt 250 An​gestellte, von denen knapp 200 eine IV-Rente beziehen oder in manchen Fällen ei​nen «Emploi de solidarité» besetzen (für ausgesteuerte Arbeitslose). Antonio Gatto fühlt sich wieder in der Lage, etwas zu tun, seine Arbeitgeber haben Vertrauen in ihn: Das ist gut für das Selbstwertgefühl und – von geringerer Bedeutung – es bessert auch die Haushaltskasse auf.

Bei seiner Tätigkeit in der Produktion arbeitet Antonio Gatto in seinem Rhythmus, sitzend oder stehend, je nachdem, wie es sein Rücken zulässt. Gatto isoliert Ei​senstangen für Transformatoren, indem er sie sorgfältig mit Papier umwickelt. Eine falsche Falte, und die Stange passt nicht mehr in den Transformator», erklärt er. Nachdem er zuerst zu 50 Prozent angestellt war, beschloss er rasch, am Vormittag und am Nachmittag zu arbeiten. Die meisten seiner KollegInnen haben ein geringe​res Arbeitspensum.

Berufliche Wiedereingliederung ist selten

Antonio Gatto würde gerne bis zu seiner Pensionierung bei Pro arbeiten, wenn sein Rücken mitmacht. Bei Pro sind Abgänge (abgesehen von Pensionierungen) vor al​lem auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen. Nur selten kehrt jemand in den regulären Arbeitsmarkt zurück. Da der Anteil der beruflichen Wiedereingliederung sehr gering ist, setzt Pro vor allem auf die Integration innerhalb des Unternehmens. Die Angestellten haben jederzeit die Möglichkeit, die Stelle zu wechseln. Pro ist Zu​lieferbetrieb für die Industrie und daneben im Gastgewerbe, in den Bereichen Signa​lisierung (Gravuren, Aufkleber etc.), Schreinerei oder Multi-Dienstleistungen (Verpa​ckung, Industriereinigung, Wäscheservice etc.) tätig. 

Der 1987 gegründeten Genfer Sozialfirma ist es gelungen, echte Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen (vor allem physischen und psychischen) zu schaffen. 2008 lag ihr Umsatz über 11 Millionen Franken, und ihr Selbstfinanzierungsgrad er​reichte 81 Prozent. Der restliche Finanzbedarf wird durch kantonale Subventionen gedeckt.

Übersetzung: Susanne Alpiger

Auf der Menükarte der Crêperie Sucrésalé steht Integration

Stellen Sie sich ein hübsches Ambiente vor, zum Beispiel eine gepflasterte Fussgän​gerzone in einem historischen Quartier. Geben Sie ein gefälliges Lokal hinzu mit ei​ner High-Tech-Macchiato-Maschine und einer Riesenauswahl an Crêpes, mischen Sie das Ganze und servieren Sie es mit einem Lächeln oder einer Tasse Tee. Das ist das Rezept der Crêperie Sucrésalé in Freiburg. Mit Gaston im Service.
Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande von AGILE

Auf den ersten Blick ist es ein Lokal wie jedes andere mit gewöhnlichen Mitarbeitern. Die Crêperie hat ihre Türen zwar erst seit Anfang April geöffnet, besitzt aber trotz​dem schon eine eigene Geschichte. Eine positive Geschichte der Integration: Das Lokal beschäftigt Menschen mit einer psychischen Behinderung. Diese sollen im Er​werbsleben wieder Fuss fassen oder ihre Berufserfahrung verbessern können.

Wie ein Fisch im Wasser

Gaston – 31-jährig und unschlagbar in seinem historischen Wissen über Freiburg – ist einer dieser Angestellten. Rasant erzählt er, wie er in diesem Restaurant gelandet ist. Wegen einer psychischen Erkrankung wurde er im Alter von 16 Jahren hospitali​siert, als er sich auf den Eintritt ins Gymnasium vorbereitete. Auf die Erfüllung seines Berufsziels Toningenieur musste er verzichten. Als Bezüger einer IV-Rente machte er im Alter von 24 Jahren verschiedene Praktika im Service. Die Arbeit gefiel ihm, er hatte seinen Weg gefunden.

Da er nicht zu 100 % arbeiten konnte, hatten viele Arbeitgeber Zweifel. Viel zu oft wurde er als Tellerwäscher eingesetzt, obwohl ihn der Service interessierte. Seit er bei «Sucrésalé» arbeitet, fühlt er sich wie ein Fisch im Wasser. Er arbeitet 5 Stunden pro Tag (im Mittags- oder Abendservice), 4 Tage pro Woche. Von den 14 Tischen der Crêperie bedient er 3. Zur Seite stehen ihm ein Ausbilder oder eine Ausbilderin. Das Konzept der Crêperie besteht darin, einen Rahmen für eine soziale und berufli​che Wiedereingliederung zu bieten.

Wiedereingliederung: vielleicht

Gaston sieht seine Stelle noch nicht als Brücke zum ersten Arbeitsmarkt. «Ich bin mir meiner Leistungsgrenzen bewusst. Stress vertrage ich schlecht», erklärt er. «Viel​leicht kann ich in zwei Jahren zu 50 % arbeiten und nur noch eine halbe IV-Rente beziehen», sagt er. Aber das ist Zukunftsmusik. Vorerst ist er nach seinem Dienst jeweils «etwas müde». Schrittweise mehr Ausdauer zu erlangen, ist denn auch eines der Ziele, welche die Initianten des Projekts – darunter die Freiburger «Fondation Saint-Louis» und verschiedene andere soziale Akteure - erreichen wollen. Prioritär ist die Aufwertung der betroffenen Personen: Verantwortung übertragen, um das Selbstvertrauen zu stärken.

Ein Ziel ist auch finanzielle Unabhängigkeit. Die IV entrichtet für jede beschäftigte Person mit Behinderung einen Beitrag. Damit kann die Differenz zwischen den im Gastgewerbe üblichen Löhnen und jenen von speziellen Ausbildern finanziert wer​den. Gegenwärtig beschäftigt «Sucrésalé» sechs IV-RentnerInnen.

Übersetzung: Susanne Alpiger

«Wir möchten möglichst nahe am ersten Arbeitsmarkt agieren» 

Andreas Tereh ist Leiter Integration bei der Basler Sozialfirma «b2 baupunkt ge​nossen​schaft». Ein Traumjob, der Kampfgeist voraussetzt, aber nach Einschät​zung des Stadtbaslers auch Herz, Kopf und Bauch in Einklang bringt.
Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei AGILE

Einer der ersten milden Frühlingstage lässt ein Gespräch mit Andreas Tereh auf der Terrasse des Restaurants Viertel-Kreis im Basler «Gundeli»-Quartier zu. Die Quar​tierbeiz – als Sozialfirma – ist die jüngste Erweiterung des Angebots an sozialen Ar​beitsplätzen der «b2 baupunkt genossenschaft». Es sind soziale Arbeitsplätze mög​lichst nahe am ersten Arbeitsmarkt in Bereichen wie Bau und Renovation, Recycling, Räumungen, Entsorgungen, Garten- und Gebäudeunterhalt.

Aktiver Beitrag zu beruflicher und sozialer Integration

Sein Job sei der tollste, den er je gehabt habe, aber auch der bislang anstren​gendste, sagt der Soziologe Andreas Tereh: «Es ist ein dauernder Kampf um jeden Rappen. Ein Kampf für unsere Mitarbeitenden. Das ist einerseits belastend, anderer​seits Ansporn». Die Sozialfirma «b2 baupunkt genossenschaft» existiert seit 2005. Im Vordergrund steht die arbeitsmarktliche Integration erwerbsloser Menschen. Ei​nige Mitarbeitende kommen aus dem Suchtbereich, andere leben beispielsweise mit einer psychischen Behinderung «oder hatten einfach Pech», erzählt Tereh. Hinter dem Engagement der «b2» steht die Philosophie, dass jeder Mensch Fähigkeiten und Potenzial hat, die er in geeignetem Umfeld einbringen und entwickeln kann.

Berufliche Integration sei erfahrungsgemäss ein aktiver Beitrag zu sozialer Integra​tion, weiss der 38-Jährige. Echte Arbeitsintegration heisse, die Leute auf alle Be​schaffenheiten des ersten Arbeitsmarkts vorzubereiten. Dazu gehöre ein gewisser Leistungsdruck. Eine Sozialfirma sei keine geschützte Werkstatt: «Wir nennen un​sere Arbeitsplätze gestützte Arbeitsplätze, wo nach Möglichkeit leistungsgerechte (Teil-) Löhne bezahlt werden. Und wir möchten möglichst nahe am ersten Arbeits​markt agieren», sagt Tereh. Ein weiteres Ziel der Sozialfirma sei eine Loslösung der Mitarbeitenden von der Unterstützung der öffentlichen Hand.

Dauernder Balanceakt

Um überleben zu können, setzt die «b2» auf ihre starke Vernetzung mit dem lokalen Gewerbe und der Wirtschaft. Es brauche aber auch vernetztes Denken im Kontakt mit den Sozialdiensten der Stadt Basel und den umliegenden Gemeinden, beispiels​weise um Finanzierungsmodelle zu finden. «Obwohl erfolgreich, ist unser Modell noch immer neu. Die Konkurrenz unter den Mitbewerbern in der sogenannten ‹Be​schäftigungsindustrie› ist gross, die Akzeptanz der Sozialfirmen nicht durchwegs vorhanden. Dementsprechend setzen wir uns unter Druck», sagt Andreas Tereh. Ende Monat müssten einerseits die Löhne der Mitarbeitenden bezahlt sein, anderer​seits gelte es, das Hauptziel nicht aus den Augen zu verlieren, diese Menschen zu unterstützen – ein dauernder Balanceakt einer Sozialfirma. 

«Die ‹blindekuh› ist mein Sechser im Lotto» 

Die blinde Maria-Rita Oddo arbeitet in der Administration des Sozialunternehmens «blindekuh» in Zürich. Ein Full-Time-Job im ersten Arbeits​markt, der Befriedigung bringt.
Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit

Bereits mit Ihrem Auftritt am Telefon macht Maria-Rita Oddo Werbung für die «blindekuh». Die helle Stimme der kaufmännischen Angestellten wirkt sympathisch, die Reservation ist unkompliziert. Oddo arbeitet hauptsächlich in der Administration des weltweit ersten Unternehmens, das einen Bar- oder Restaurantbesuch, Kultur​anlässe und Bildungsveranstaltungen in absoluter Dunkelheit anbietet. Ab und zu springt sie auch im Service des Dunkelrestaurants ein oder übernimmt die Künstler​betreuung bei kulturellen Anlässen.

Zielsetzung Arbeitsplätze schaffen

Die meisten der Mitarbeitenden im Sozialunternehmen «blindekuh» sind wie Maria-Rita Oddo blind oder sehbehindert. Trägerin des Unternehmens mit Dunkelrestau​rants in Zürich und Basel ist die Stiftung «Blind-Liecht». Die Stiftung bezweckt zum einen die Entwicklung von Projekten, die das gegenseitige Verständnis zwischen sehenden und blinden Menschen fördern. Zum anderen setzt sich die Stiftung zum Ziel, Arbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Menschen zu schaffen und zwar im ersten Arbeitsmarkt.

Maria Rita Oddo ist eine Frohnatur, sie managt die Administration der «blindekuh»-Standorte Zürich und Basel routiniert, mit Elan und Engagement. Seit neun Jahren ist sie Telefonistin, bearbeitet Korrespondenz per Mail und Reservationsanfragen, schreibt Sitzungsprotokolle, macht Arbeiten für die Stiftung und teilweise die Lohn​administration; sie hat aber auch stets ein offenes Ohr für die Mitarbeitenden des Unternehmens. Die heute 34-Jährige ist seit ihrem 16. Lebensjahr blind, als Folge einer Autoimmunkrankheit. Maria-Rita Oddo ist sprichwörtlich die «gute Seele» des Betriebs. Die Zürcherin ist kontaktfreudig, genau so wie ihr Labrador-Retriever Wargo, der auch im Büro nicht von ihrer Seite weicht und Oddo als Führhund durch den Alltag begleitet.

Voll berufstätig und ohne IV-Rente

Für Maria-Rita Oddo ist die «blindekuh» eine Erfolgsgeschichte, ein «Sechser im Lotto», wie sie selbst sagt, die auch schon in einem Notariatsbüro und einer Marke​tingfirma gearbeitet hat. Ihr Arbeitsplatz ist so gestaltet, dass sie als Sekretärin alle ihre Qualitäten ausspielen kann. «Besonders schätze ich, dass ich mich hier nicht als fähig beweisen muss, und dass meine Behinderung sogar einen speziellen Stellen​wert erhält in einer Unternehmung, die im ersten Arbeitsmarkt auftritt». Denn die «blindekuh» sei keine geschützte Werkstatt, hält Oddo mit Nachdruck fest. Und auch, dass sie voll berufstätig sei und keine IV-Rente beziehe. Nach elf Jahren ist die «blindekuh» Zürich selbsttragend und besitzt einen guten Namen gerade auch als Arbeitgeberin in der Gastronomie: «Wir zahlen gute Löhne», betont Maria-Rita Oddo.

Sozialfirmen – echte Lösung oder Sackgasse?

Sozial- oder Integrationsfirmen sind für viele Menschen, die von der Arbeits​welt aus​geschlossen sind, die grosse Hoffnung. Obwohl die Zahl solcher Fir​men stetig wächst, können diese allein nicht alle sozialen Probleme lösen. Ein klares Ja der Entscheidungsträger zu solchen Firmen ist aber erwünscht.

Catherine Corbaz, Bereichsleiterin Arbeit – berufliche Integration, AGILE

Seit der Krise ist ein Grossteil der Bevölkerung mit der Frage beschäftigt, wie eine Stelle behalten oder eine Arbeit gefunden werden kann. Für Menschen mit Behinde​rung sind die Aussichten besonders düster. Gleichzeitig propagiert die Bundesver​waltung die Wiedereingliederung als Lösung für verschiedene soziale Probleme, wie Arbeitslosigkeit, Invalidität oder Armut. Wären Sozialfirmen DIE Lösung? Auf jeden Fall ermöglichen sie ausgeschlossenen Personen, wieder eine Arbeit zu finden und ihre Würde wiederzuerlangen.

Ein Ziel – unterschiedliche Praxis

Die wachsende Zahl von Sozialfirmen verdeutlicht, dass sie Bedürfnissen und Nach​frage entsprechen. Bei der Lektüre dieser Ausgabe von «agile – Behinderung und Politik» zeigt sich ohne Frage: Sozialfirmen haben ihre Daseins-Berechtigung uns sie verfolgen zwei Ziele:

· Wiedereingliederung von Menschen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind oder nur erschwert Zugang zu diesem erhalten

· Anbieten von Gütern und Dienstleistungen in Sektoren, wo privatwirtschaftlich geführte Firmen häufig nicht mehr rentabel sind

Die Angebote und Funktionsweisen der Sozialfirmen in den einzelnen Kantonen sind sehr unterschiedlich. Daraus ergeben sich viele Fragen, die schwierig zu beantwor​ten sind. Beispielsweise: «Unterscheidet sich die Praxis in der Romandie von jener in der Deutschschweiz?» Ja, aber aufgrund der starken Diversität wäre es heikel, sich auf Verallgemeinerungen einzulassen. So spricht man in der Deutschschweiz von Sozialfirmen, während in der französischsprachigen Schweiz von Integrationsfirmen oder «Entreprises d’insertion sociale» die Rede ist. Die Organisationsform unter​scheidet sich je nach Sprachregion. Im Osten des Landes stehen die Sozialfirmen häufig dem Markt nahe. Einige von ihnen bieten fast branchenübliche Löhne und funktionieren beinahe wie Privatunternehmen. In der Romandie ist die Unterschei​dung in die Bereiche «sozial» und «im ersten Arbeitsmarkt positioniert» weniger ein​deutig. Oft wird auch den Fragen der Qualifikation und Ausbildung grössere Bedeu​tung beigemessen (Kehrli, 2009: S. 189-190). In den französischsprachigen Kanto​nen stehen zahlreiche Sozialfirmen zudem für die Forderung nach einem sozialen Wandel oder sogar für den Kampf für eine soziale und nachhaltige Wirtschaft ein. 

Fragen und Herausforderungen

Falls die Wiedereingliederung mit Hilfe von Sozialfirmen eines der Mittel sein soll, um den zahlreichen Missständen abzuhelfen, mit denen die Sozialversicherungen zu kämpfen haben, so müssen die Bundesbehörden dringend:

1) die Rolle und Werte dieser «Low-Profit»-Unternehmen auf nationaler Ebene aner​kennen, beispielsweise durch Entwicklung einer spezifischen, gesetzlichen Grund​lage;

2) definieren, zu welchen Märkten die geschützten Werkstätten und die Sozialfirmen gehören: Müsste man nicht von einem dritten Arbeitsmarkt sprechen, wie es Kehrli (S. 186-187) vorschlägt? 

Dass vor kurzem die Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sozialfirmen (ASSOF) und der «Conseil Romand de l’Insertion par l’Economique» (CRIEC) gegründet wurden, zeigt deutlich, dass sich die Sozialfirmen profilieren müssen, um ihre Interessen schweiz​weit zu vertreten, und dass sich die Branche vielleicht auch über die Sprachgrenzen hinweg zusammenschliessen sollte.

Auch in Bezug auf den Geschäftsalltag der Sozialfirmen zeigen sich zahlreiche Schwierigkeiten.

Schwindende Finanzressourcen: Renten und soziale Errungenschaften werden zu​nehmend in Frage gestellt, und die Entschädigungen werden im Laufe der Reformen schrittweise abgebaut.

· Die wachsende Nachfrage nach Arbeitsplätzen in diesen Strukturen erfordert ei​nen Ausbau des Angebots und somit staatliche Unterstützung und einen erleich​terten Zugang zu Bankkrediten etc.

· Die beschäftigten Personen weisen zunehmend komplexere Profile auf, so dass immer mehr professionelle Unterstützung benötigt wird.

· Es gibt immer weniger Stellenangebote in privaten Unternehmen für vormals in Sozialfirmen Beschäftige. Dementsprechend sind auch weniger offene Stellen in Sozialfirmen verfügbar.

Die Frage, ob durch die öffentliche Subventionierung dieser Unternehmen ein un​lauterer Wettbewerb gegenüber dem Privatsektor entsteht, wird von den Fachleuten verneint. Obwohl die Sozialfirmen auf demselben Markt tätig sind, unterbieten sie die Preise der KMU nicht. Zudem sind sie in Sektoren mit geringer Rentabilität angesie​delt. Sie bieten aber Dienstleistungen an, für die eine Nachfrage besteht. Ihre Struk​tur und Funktionsweise unterscheiden sich stark von jenen von privaten Firmen. Daraus lässt sich schliessen, dass es Platz für alle hat.

Wenn diese Fragen nicht auf nationaler Ebene diskutiert werden, so endet das Mo​dell der Sozialfirmen vielleicht in der Sackgasse!

Zufriedene ArbeitnehmerInnen

Die Angestellten scheinen mit ihrer Arbeit in den Sozialfirmen grösstenteils zufrieden zu sein, obwohl die meisten von ihnen keine Stelle im regulären Arbeitsmarkt finden werden. Leider gibt es keine Statistiken zur Wiedereingliederungsquote. Je nach Re​gion und spezifischer Ausrichtung dieser Firmen findet in Zeiten der Hochkonjunktur schätzungsweise eine von vier Personen eine Arbeit in einem Unternehmen des Pri​vatsektors.

Die übrigen ArbeitnehmerInnen arbeiten weiterhin in Sozialfirmen aus Gründen, die mit ihrer Behinderung zusammenhängen, oder kehren zurück in die Sozialhilfe, die Arbeitslosigkeit oder zur IV. 

Diese realistische Feststellung mag brutal klingen. Sie zeigt aber, dass private Un​ternehmen «noch» nicht bereit sind oder die Vorteile übersehen, die ihnen durch die Einstellung von Menschen mit Behinderung entstehen. Dies lässt denn auch Zweifel an den politischen Wiedereingliederungsprojekten der Bundesverwaltung aufkom​men.

Für zusätzliche koordinierte Massnahmen …

Aus dieser Auseinandersetzung mit der heterogenen Welt der Sozialfirmen nehme ich die Erkenntnis mit, dass das Modell gut ist. Es bedingt aber einen nationalen Willen zur Unterstützung, denn das Modell gewinnt in den nächsten Jahren an zu​sätzlicher Bedeutung. Gleichzeitig muss auch bei den Unternehmern selbst Sensibi​lisierungsarbeit geleistet werden. Und vor allem müssen sich PolitikerInnen für An​reizmassnahmen einsetzen, damit die Unternehmen mehr Menschen mit Behinde​rung einstellen. Ansonsten werden aus den Sozialfirmen Sackgassen anstelle von Brücken.

…und Mut und Kreativität!

Es gilt, der Realität ins Auge zu sehen: Die Krise und Härte in der Arbeitswelt ma​chen es unmöglich, dass allen eine Stelle angeboten werden kann. Deshalb braucht es Visionen! Wir müssen über neue Modelle nachdenken, die allen eine würdige Existenz ermöglichen: etwa eine Reform und Vereinheitlichung der Entschädigungen bei Invalidität, Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder ein Basiseinkommen!

Bibliographie:

Kehrli Christin (2009): Chance Sozialfirmen: Niederschwellige Arbeitsplätze auf dem dritten Arbeitsmarkt (S. 179-191)

Übersetzung: Susanne Alpiger

Sozialpolitik

Sozialpolitische Rundschau

Von Revisionen, Renten, Referenden und Zankäpfeln – Die Rundschau bietet einen kurzen und bündigen Überblick über komplexe Geschäfte auf dem sozi​alpolitischen Parkett.
Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung

Der AHV-Fonds hat Ende März seine Betriebsrechnung für 2009 vorgelegt. Trotz Wirtschaftskrise nahmen die Beiträge der Versicherten und Arbeitgeber an den Fonds interessanterweise insgesamt um 3,2 Prozent zu. Dagegen sind die Steuer​anteile (Mehrwertsteuer und Spielbankenabgaben) um 9,5 Prozent gefallen. Insge​samt konnten alle Einnahmen zusammen die Ausgaben von AHV, IV und für den Erwerbsersatz nicht mehr decken. Das Defizit betrug 398 Millionen Franken.

Die Ausgaben der AHV stiegen 2009 im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 35’786 Millionen Franken. Bei der IV lauten die Zahlen wie folgt: Ausgabenrückgang um 2 Prozent auf 9'178 Millionen Franken.

Invalidenversicherung

Gegenüber 2008 ist die Zahl der neuen IV-Renten im letzten Jahr nochmals um rund 10 Prozent gesunken. Das BSV führt diesen Rückgang auf die mit der 4. und 5. IVG-Revision eingeführten Massnahmen und Instrumente zurück, insbesondere auf die Einführung der regional-ärztlichen Dienste (RAD). Bei der Berichterstattung wird je​doch verschwiegen, dass nach wie vor nicht alle Stellen in den RAD besetzt sind und dass dort nicht unbedingt die besten Berufsfachleute arbeiten. - Wir erlauben uns deshalb darauf hinzuweisen, dass bei den Rechtsdiensten der Behindertenorganisa​tionen immer mehr Menschen Rat und Unterstützung suchen, weil sie mit den von den IV-Stellen gefällten Entscheiden nicht einverstanden sind. Besonders in der Kri​tik steht die Qualität der von den IV-Stellen als einzig gültige anerkannten medizini​schen Gutachten.

Eine im letzten Jahr publizierte Studie aus Schweden zeigt, dass zwischen der Dauer der Arbeitsunfähigkeit und späterer Invalidisierung ein starker Zusammenhang be​steht. Die Projektverfasser haben während 16 Jahren Krankheitsverläufe und Absen​zenverhalten von mehr als 8000 Personen beobachtet. Sie stellten fest, dass sich die Krankheits- und Absenzenmuster der später berenteten Personen deutlich von jenen unterschieden, welche keine Rente haben. Diese Muster sind über Jahrzehnte zu​rück zu beobachten. Um Menschen im Arbeitsprozess behalten zu können, müssten deshalb so früh wie möglich alle zur Verfügung stehenden Instrumente zum Einsatz kommen. Und zwar am Arbeitsplatz und möglichst in den ersten Wochen einer be​ginnenden Krankheit. – Das Versicherungsinstitut der Universität Basel (asim) stellt deshalb zur Diskussion, ob die Krankentaggeldversicherer nicht eine stärkere Rolle bei der Früherkennung von invalidisierenden Krankheitsverläufen erhalten müssten.

AHV

Der Nationalrat hat in der Frühjahrssession die 11. AHV-Revision erneut abgelehnt. Zankapfel war wiederum der Preis, den die bürgerlichen Parteien der SP und den Grünen für die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre zugestehen würden. Die Linke forderte 1,15 Milliarden Franken zur Abfederung der Frühpensio​nierung. FDP und SVP wollen dagegen mit der 11. AHV-Revision 800 Millionen Franken sparen.

Ebenfalls umstritten war die Anpassung der AHV- und der IV-Renten an die Teue​rung. Falls der AHV-Fonds unter 70 Prozent einer Jahresausgabe fällt, sollen in Zu​kunft die Renten nur noch verzögert angepasst werden, und der Bundesrat muss in diesem Fall Sanierungsmassnahmen vornehmen. – Die Weiterentwicklung der AHV ist nach wie vor blockiert. Nun ist der Ball wieder bei der kleinen Kammer.

Bundesrat Didier Burkhalter hat den Ball seinerseits aufgenommen und einen neuen Vorschlag zur Flexibilisierung des Rentenalters in die Diskussionen eingebracht. Nach seinen Vorstellungen sollen zusätzliche Gelder gezielt Personen mit Einkom​men unter 61'560 Franken zu Gute kommen. Der Preis des Bundesrats-Vorschlags für die Erhöhung des Frauenrentenalters: 396 Millionen Franken. Das ist knapp die Hälfte der Summe, welche durch die Erhöhung des Frauenrentenalters eingespart wird. Noch ist nicht klar, ob damit die 11. AHV-Revision wieder in Gang kommt.

BVG

Überall waren die Befürworter der Senkung des Umwandlungssatzes im Vorfeld der Abstimmung anzutreffen: Auf Plakaten und in redaktionellen Beiträgen in verschie​denen Medien setzten sich die Versicherer angeblich für die Interessen der Versi​cherten und der KMU ein. Sie wurden jedoch am 7. März nicht erhört, denn mit rund 73 Prozent hat die Schweizer Stimmbevölkerung wuchtig Nein gesagt zur Senkung des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule. Offenbar glaubte die Mehrheit der Stimmenden nicht, dass diejenigen, welche sich in der Regel als Experten in Finanz​fragen und Zukunftsbewältigung ausgeben, plötzlich tatsächlich andere Interessen wahrnehmen.

Die Hauptforderungen der GewinnerInnen der Abstimmung lauten: Die Spielregeln für die Beteiligung der Versicherer an den Betriebsgewinnen der Pensionskassen müssen neu formuliert werden. Die Betriebsrechnungen der Pensionskassen müs​sen so verfasst werden, dass sie nicht nur für Menschen mit einem Master in Fi​nanzwissenschaften verständlich sind, sondern für ein breites Publikum. Auch wird mehr Transparenz bei der Festsetzung von Prämien verlangt, insbesondere der Risi​koprämien bei Invalidität und Tod. Und schliesslich sollen die sehr hohen Verwal​tungskosten von Pensionskassen gesenkt werden. Dafür hat die Finanzmarktaufsicht zu sorgen. – Erst wenn diese Aufgaben gelöst sind, können die Berechnungsgrund​lagen für die künftigen Altersrenten überprüft werden, also der Umwandlungssatz.

Das Parlament hat in der Frühlingssession einer Strukturreform der Pensionskassen zugestimmt. Diese Reform geht nur teilweise in die gleiche Richtung wie gerade ge​schildert. Mit der Reform soll vor allem die Aufsicht über die Pensionskassen ver​stärkt werden, Hindernisse für ältere Menschen beim Zugang zur Arbeit sollen besei​tigt und Vorschriften zur Führung der Pensionskassen erarbeitet werden.

In einem Vergleich von 13 Ländern betreffend die Altersvorsorge steht die Schweiz mit ihrem Drei-Säulen-System an erster Stelle. Bei den Leistungen im Alter liegt un​ser Land an dritter Stelle, bei der Finanzierung gar an erster Stelle. Zwar seien die Leistungen aus der ersten Säule, der AHV, eher gering. Zusammen mit den Geldern aus der Pensionskasse kommen die RentnerInnen in der Schweiz jedoch auf ein Einkommen, das deutlich über dem Durchschnitt der anderen Länder liegt.

Seit 2003 müssen alle Pensionskassen das Alterskapital auszahlen, wenn dies der Rentner oder die Rentnerin wünscht. Immer öfter machen Pensionierte denn auch von dieser Möglichkeit Gebrauch und setzen das Geld nicht nur für die eigentliche Alterssicherung ein, sondern auch für alle anderen möglichen Unternehmungen. Die​ses Verhalten führt dazu, dass ältere Menschen in einem späteren Zeitpunkt ver​mehrt Ergänzungsleistungen in Anspruch nehmen müssen.

Gesamtarbeitsvertrag für Temporärangestellte in Sicht

Befristete Arbeitsverhältnisse nehmen deutlich zu. Damit können Arbeitgeber auf die sich schnell ändernden Bedingungen der Wirtschaft und der rechtlichen Vorgaben in andern Ländern usw. reagieren. Ausser Lohnzahlung müssen sie kaum weitere Ver​pflichtungen gegenüber den Arbeitnehmenden übernehmen. Arbeitnehmende mit solchen Verträgen haben deshalb oft keinen Zugang mehr zu den sozialen Errun​genschaften des 20. Jahrhunderts. Unsere Sozialwerke wie ALV, AHV, IV und BVG bauen allerdings nach wie vor auf feste, länger dauernde Arbeitsverhältnisse. Wen wundert es da, dass immer mehr Menschen an und in dieser Arbeitswelt erkranken.

Damit die Rechte der Arbeitnehmenden in solchen befristeten Arbeitsverhältnissen besser geschützt sind, soll in diesem Jahr in der Schweiz immerhin ein GAV für den Personalverleih in Kraft treten. Er soll insbesondere die Ansprüche für Ferien und Feiertage, Lohnfortzahlung bei Krankheit und die Altersvorsorge regeln.

KVG

An dieser Stelle haben wir in der ersten Ausgabe von «agile – Behinderung und Poli​tik» in diesem Jahr über die wachsende Zahl an Kantonen berichtet, die die Idee ei​ner Einheitskrankenkasse unterstützen. Im März hat sich die kantonale Gesund​heitsdirektorenkonferenz des Themas angenommen. Mehr und mehr Kantone haben festgestellt, dass der angebliche Wettbewerb in der Grundversicherung nicht zu tiefe​ren Prämien, sondern allein zu höheren Gesundheitskosten führt. Direkt und indirekt werden diese Kosten durch die Steuerzahlenden und somit durch die öffentliche Hand finanziert. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, müssten neue Modelle wie etwa Einheitskassen geprüft werden. 

Die Krankenkassen ihrerseits sehen in solchen Ideen vor allem Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen. Santésuisse, der Branchenverband der Kranken​kassen, fordert statt der Einheitskassen staatliche Eingriffe, um den Billigkassen das Handwerk zu legen. Die Ausgleichszahlungen unter den Kassen sollen verstärkt werden, wie dies bereits das Parlament beschlossen hat. Unter den Kassen sollen folgende Strukturelemente verglichen und ausgeglichen werden: Alter und Ge​schlecht der Versicherten, Abgeltung von Leistungen für chronische Krankheiten so​wie die Anzahl der Spitaltage.

Freie ÄrztInnenwahl soll es in Zukunft nur noch mit einem Aufpreis geben, wenn es nach dem Willen der nationalrätlichen SGK geht. Wer sich nämlich keinem Ärzte​netzwerk oder einer HMO-Praxis anschliesst, muss in Zukunft 20 Prozent der Arzt​rechnungen selber bezahlen. Die Krankenkassen werden auf der andern Seite ver​pflichtet, solche Netzwerke und HMO-Praxen anzubieten. Und die Ärztenetzwerke müssen Budgetverantwortung übernehmen: Sie sollen in Zukunft gegenüber den Krankenkassen nicht mehr einzelne Leistungen abrechnen, sondern als Netze mit den Kassen Budgets aushandeln.

Auf einer anderen Ebene will der Bundesrat die Gesundheitskosten angehen: über die Prävention. Er hat deshalb ein Präventionsgesetz verabschiedet, welches in den kommenden Monaten vom Parlament beraten wird.

Vermischtes

Strategie zur Armutsbekämpfung
(http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/32457 )

Der Bundesrat hat Ende März seine Strategie zur Armutsbekämpfung bekannt gege​ben (vgl. auch «agile 1-2010»). Die Landesregierung setzt dabei auf verschiedene Wege. Um Armut möglichst frühzeitig zu verhindern, will er die Chancen für alle Menschen beim Zugang zur Bildung verbessern. Die Ressourcen von Betroffenen sollen gestärkt und ihre Wiedereingliederung in die Arbeitswelt verbessert werden. Und nicht zuletzt soll das Zusammenspiel der Sozialversicherungszweige gestärkt werden.

Referendum gegen Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG)

In der Frühlingssession hat das Parlament die Revision der Arbeitslosenversicherung verabschiedet – ein ausgewogener Kompromiss, wie die bürgerliche Parlaments​mehrheit befand. So soll beispielsweise nur noch ein Teil der Arbeitslosen 400 Tag​gelder bekommen. Bestimmte Personengruppen bekommen maximal nur noch 90 Taggelder. Der Zwang, jede Arbeit annehmen zu müssen, wurde verstärkt. Die Be​zugsdauer von Taggeldern für über 55-Jährige wurde eingeschränkt. Insgesamt sol​len mit den vorgeschlagenen Massnahmen 622 Millionen Franken eingespart wer​den. Über zusätzliche Lohnbeiträge sollen auf der andern Seite 646 Millionen zusätz​liche Einnahmen in die Kasse fliessen.

Der schweizerische Gewerkschaftsbund hat gegen die Abbauvorlage das Referen​dum ergriffen. Die notwendigen 50'000 Unterschriften müssen bis anfangs Juli ge​sammelt sein.

Revision Unfallversicherung

Auch das Unfallversicherungsgesetz (UVG) ist in Revision – ebenfalls mit einem Leistungsabbau. Noch vor einem Jahr war die Vorlage wegen zu grosser Differenzen vom Nationalrat abgelehnt worden.

Der neue Revisionsvorschlag will den Mindestinvaliditätsgrad für eine UVG-Rente von 10 auf 20 Prozent erhöhen. Zudem soll der höchstversicherte Verdienst gesenkt werden. In Zukunft sollen noch maximal 90 Prozent und minimal 85 Prozent der Ver​sicherten nach einem Unfall den vollen Lohn bekommen. Heute betragen diese Grenzwerte 96 und 92 Prozent. Der Bundesrat hatte 95 und 90 Prozent vorgeschla​gen. – Der Nationalrat wird die Vorlage voraussichtlich in der Herbstsession beraten.

Besteuerung der Sozialhilfe
Um mehr Menschen zurück ins Arbeitsleben zu bringen, werden zur Zeit alle mögli​chen Ideen präsentiert. Die neueste Idee der Kommission für Wirtschaft und Abga​ben des Ständerates (WAK-SR): Sozialhilfe soll besteuert werden! Dafür sollen im Gegenzug Einkommen am Existenzminimum (endlich) von der Besteuerung befreit werden. – Auch wir sind offen für neue Anreizmodelle aller Art. Es fällt jedoch auf, dass fast ausschliesslich Menschen mit Behinderung, Sozialhilfebeziehende und äl​tere Menschen für die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt gewonnen werden sol​len. Unsere Beobachtungen zeigen allerdings immer wieder, dass es an geeig​neten Arbeitsstellen fehlt und an Arbeitgebern, die die «angereizten» Menschen an​stellen.

Berücksichtigte Quellen (26. Januar 2010 bis 27. April 2010): NZZ, Tagesanzeiger, Medienmitteilungen der Bundesämter für Sozialversicherungen und Statistik.

Das erste Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision im Ständerat

Ende Februar hat der Bundesrat die Botschaft zur 6. IVG-Revision, erstes Mass​nahmenpaket, an das Parlament verabschiedet. Der Ständerat befasst sich als Erst​rat mit der Vorlage. Sie entspricht im Wesentlichen der Vorlage, die interessierten Kreisen vor knapp einem Jahr zur Vernehmlassung vorgelegt worden ist.
Von Ursula Schaffner, Bereichsleiterin Sozialpolitik und Interessenvertretung

Unter der Leitung von AGILE haben VertreterInnen von verschiedenen Behinderten​organisationen aus der Deutsch- und der Westschweiz während den letzten Wochen viel Arbeit geleistet. Sie haben die wichtigsten Fakten zum ersten Massnahmenpaket der 6. IVG-Revision zusammengetragen und ihre Positionen dazu formuliert (vgl. Link auf Website von AGILE); sie haben eine Medienveranstaltung durchgeführt und sie haben im persönlichen Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommis​sion für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates (SGK-SR) ihre Anliegen dargelegt. Schliesslich wurden sämtliche Anliegen in schriftlicher Form allen Mitglie​dern der SGK-SR zugestellt.

Die Vorlage unter kritischem Blick

Der Bundesrat hält am Sparziel fest, das er schon vor einem Jahr formuliert hat: In​nerhalb von sieben Jahren sind die Renten von mehr als 16'000 Personen herabzu​setzen oder aufzuheben. Die Kritik der Behinderten und ihrer Verbände ist in diesem Punkt denn auch immer noch die gleiche wie vor einem Jahr: Wo sind die Arbeits​plätze für diese Personen? Was passiert mit jenen, die zwar ein Papier von der IV-Stelle in der Tasche haben, das über ihre theoretische Eingliederung Auskunft gibt, und die – trotz unverändertem Gesundheitszustand notabene – keine Stelle finden? Wir sind besorgt über die Zukunft dieser Personen und fordern deshalb eine konkrete Eingliederung, bevor eine Rente herabgesetzt oder aufgehoben wird. Konkret be​deutet dies, es muss ein Arbeitsplatz mit Arbeitsvertrag über eine längere Zeit vor​handen sein.

Zu unserem Erstaunen haben wir festgestellt, dass der neue Finanzierungsmecha​nismus erst ab 2014 in Kraft treten soll statt bereits ab 2012. Die Begründung lautet, die Aussichten der Finanzen des Bundes seien düster. Deshalb müsse der System​wechsel des Bundesbeitrages noch ein wenig warten. – Heute beträgt der Bundes​beitrag an die IV knapp 38 Prozent der Ausgaben der Versicherung. In Zukunft soll er der Entwicklung der Lohn- und Preisentwicklung sowie der Demographie folgen. – Mit dem auf 2014 verschobenen Systemwechsel wird der Bund somit zwei weitere Jahre davon profitieren, dass die IV spart. Denn wenn sie weniger ausgibt, sinkt auch der Bundesbeitrag und die IV muss umso mehr sparen, um das Ziel einer ausgegli​chenen Rechnung zu erreichen! Unsere Forderung lautet deshalb, dass der neue Finanzierungsmechanismus wie ursprünglich vorgesehen 2012 in Kraft treten soll. Im Übrigen sind die Ausführungen zu diesem Teil der Vorlage in der Botschaft sehr knapp gehalten. Es ist deshalb schwierig zu beurteilen, ob der Systemwechsel in der jetzt vorgeschlagenen Ausgestaltung für die IV-Rechnung positiv ist. Wir haben dem Ständerat unsere Bedenken mitgeteilt und angeregt, beim BSV zusätzliche Abklä​rungen zu verlangen.

Das Kapitel über die Beschaffung der Hilfsmittel ist inhaltlich fast gleich geblieben wie in der Vernehmlassungsvorlage. Die dem BSV zur Verfügung stehenden Instru​mente wurden übersichtlicher gegliedert. Die Haltung von AGILE zu diesem Punkt kann auf dem entsprechenden Faktenblatt auf unserer Website nachgelesen werden.

Auch beim Assistenzbeitrag gibt es kaum Neuerungen gegenüber der Vernehmlas​sungsvorlage. Im Grundsatz sagen wir immer noch ja zu diesem Meilenstein für Be​hinderte, müssen aber auch immer noch seine diskriminierende Ausgestaltung kriti​sieren. Das heisst, Menschen mit einer Hörbehinderung, einer psychischen oder ei​ner geistigen Behinderung werden direkt und indirekt vom Zugang zum Assistenz​beitrag ausgeschlossen. Direkt und indirekt diskriminierend wirken die Handlungsfä​higkeit als Zugangsvoraussetzung zum Assistenzbeitrag sowie die Einschränkung auf das so genannte Arbeitgebermodell. Schwer zu akzeptieren ist schliesslich, dass der Assistenzbeitrag fast vollständig über die Halbierung der Hilflosenentschädigung von Menschen in Institutionen finanziert werden soll. Diese Kröte werden wir nur schlucken, wenn der Zugang zum Assistenzbeitrag diskriminierungsfrei ausgestaltet wird. 

Nächste Etappen

Am 15. Juni steht der erste Teil der 6. IVG-Revision auf der Traktandenliste des Ständerates. Die vorberatende sozialpolitische Kommission (SGK-SR) empfiehlt sei​nem Rat, in der Sommersession im Grossen und Ganzen dem Bundesrat zu folgen. Die Anliegen der Behinderten und ihrer Organisationen sind also kaum aufgenom​men worden. 

Wir setzen nun auf den Nationalrat und werden  den NationalrätInnen im persönli​chen Gespräch eine Begegnung mit jenen Menschen ermöglichen, deren Zukunft sie massgeblich mitprägen! Zudem werden wir ihnen unsere Anliegen in schriftlicher Form zuschicken.

Fast gleichzeitig werden wir unsere Kräfte aber auch für die zweite Etappe der 6. IVG-Revision brauchen. Gegen Ende Juni erwarten wir die Eröffnung der Vernehm​lassung dieses nächsten Sparpaktes.
Gleichstellung
Gleichstellung im Alltag «Hautnah erlebt»:
Wie man «verfahren» werden kann…
Mit der neuen Rubrik «Hautnah erlebt» zur Gleichstellung im Alltag, zeigt AGILE ex​emplarisch, wie und wo Gleichstellung geglückt ist oder verpasst wurde. Verschie​dene AutorInnen sollen zu Wort kommen. Haben Sie etwas erlebt, das Sie gerne mit einer interessierten Leserschaft teilen möchten? Wenden Sie sich an Redaktorin Eva Aeschimann (eva.aeschimann@agile.ch)!
Von Simone Leuenberger, wissenschaftliche Assistentin von AGILE

Dank Google Streetview auf direktem Weg ins Kongresshaus

Ich war schon ein paar Mal mit dem Auto in dieser Stadt. Jedes Mal habe ich mich verfahren. Diesmal soll mir das nicht passieren. Ich bin unterwegs zu einer ob​ligato​rischen Informations- und Weiterbildungsveranstaltung. Vorsorglich habe ich den Weg am Vortag zuhause via Google Streetview abgefahren. Heute sollte nichts schief gehen…

Früher habe ich mich vor solchen Veranstaltungen jeweils nach der Rollstuhlgängig​keit erkundigt. Mittlerweile lasse ich das häufig bleiben. Schliesslich ist das Be​hin​dertengleichstellungsgesetz schon sechs Jahre in Kraft. Und es hat sich einiges ge​bessert. Falls Räume trotzdem nicht rollstuhlgängig sind, ist es für die Verantwort​lichen peinlicher – und nachhaltiger – mir direkt ins Gesicht sagen zu müssen «Hier kommen Sie nicht rein!» als nur am Telefon oder per E-Mail. Das nehme ich jeden​falls an…

Zurück zur Veranstaltung: Von früher weiss ich, und Google Streetview hat es mir bestätigt, dass es links vom Gebäude Rollstuhlparkplätze hat. Schnurstracks fahre ich dorthin, parkiere, steige aus und mache mich auf Richtung Kongresshaus. Trep​pen soweit das Auge reicht. Doch ich gebe nicht auf! Genau auf der gegenüberlie​genden Seite des Gebäudes und damit der Rollstuhlparkplätze finde ich eine Rampe. Erste Hürde geschafft!

Erste Überraschung

Drinnen erwartet mich viel Volk. Trotzdem finde ich Namensschild und Tagungsun​terlagen. In einer Ecke halte ich Ausschau nach einem Lift (Google Streetview nützt mir hier nichts…). Nach einigen Anläufen finde ich jemanden, der weiss, dass es ei​nen Lift gibt und wo er ist! Hinter Absperrband und Glastüre kommt tatsächlich ein Lift zum Vorschein, der mich in den Kongresssaal bringt. Zweite Hürde geschafft!

Ich studiere die Unterlagen. Vor allem der Nachmittag interessiert mich. Auf dem Programm stand: «Fachschaftsworkshops im Kongresshaus und umliegenden Räu​men». Ich will wissen, ob ich im Kongresshaus bleiben kann, oder ob ich in einen «umliegenden Raum» ausgelagert werde. Rasch zeigt sich: «Meine» Fachschaft Wirtschaft und Recht wird nach dem Mittagessen mit dem Shuttlebus ins Gymnase Français verlegt. Es gilt also, noch eine dritte Hürde zu schaffen!

Ich werde organisiert

Während dem Stehlunch – ich ergattere mir einen Platz an einem Tisch – fragt mich eine Lehrerkollegin, ob sie mir helfen könne. Ich erkläre, dass ich mit dem Shuttlebus fahren müsse und keine Ahnung habe, ob dieser rollstuhlgängig sei. Sie erkundigt sich und meldet mir: Die Shuttlebusse sind nicht rollstuhlgängig, der Chauffeur küm​mere sich aber darum. «Sehr zuvorkommend!» denke ich.

Kurz darauf kommt eine Frau zu mir und sagt, sie hätten einen Behindertentrans​portdienst organisiert. Ich solle warten. Man hole mich ab. Die Frau verschwindet, ich kann ihr nicht mal sagen, dass ich in unmittelbarer Nähe bereits auf einen «Behin​dertentransportdienst» (mein Auto) zählen könnte und nur nicht wüsste, wo das Gymnase Français sei. Hätte ich schon bei meiner Vorbereitung das Nachmittags​programm gekannt, hätte ich mir den Weg mit Google Streetview einprägen können.

Unterwegs zum Gymnase Français

Die Frau kommt zurück und führt mich zum Taxi. Unterwegs lasse ich mir bestätigen, dass meine Chauffeuse weiss, wohin ich gebracht werden muss. Gutgläubig steige ich ein. Die KollegInnen im Shuttlebus machen es schliesslich genauso. Und das Taxi ist ja jetzt «mein Shuttlebus». Wir fahren los. Das GPS weist den Weg. Vor ei​nem Sportplatz ist das GPS am Ende der guten Ratschläge, meine Chauffeuse ent​sprechend ratlos. Das müsse hier irgendwo sein, meint sie. Nach einigem hin und her finden wir den Eingang. Er ist nicht angeschrieben. Ich schicke die Chauffeuse hinein, um zu fragen, ob wir hier richtig seien. Mit guter Nachricht kommt sie zurück, lädt mich aus und fährt davon, noch ehe ich mir Taxi​name oder Telefonnummer hätte merken können. Ich konnte ihr gerade noch das Versprechen abnehmen, mich zu abgemachter Zeit wieder abzuholen.

Am Hang statt am See, aber eigentlich «am Haag»…

Ziemlich überrascht bin ich, als ich in der Eingangshalle des vermeintlichen Gym​nase Français anstatt Wirtschaftslehrkräfte lauter Englischlehrer sehe. «Ich bin falsch», blitzt es mir durch den Kopf. Fluchtartig verlasse ich das Gebäude in der Hoffnung, mein Taxi noch zu erreichen. Ich sehe es nur noch davon schwänzeln.

Ich erfahre, dass ich beim Gymnasium Alpenstrasse bin. Ortskundige Englischlehrer klären mich auf; das Gymnase Français sei unten am See – ich aber oben am Hang. Einige Lehrer helfen mir in einem Gemisch aus Englisch, Französisch und Deutsch, mit i-Phone und Telefonbuch «mein» Taxi wieder zu finden. Ein schwieriges Unter​fangen: Herkömmliche Taxiunternehmen kennen die Behindertentaxis schlecht bis gar nicht. Behindertentaxis haben ihre Telefonzentrale häufig nicht besetzt.

«Wer ein Taxi bestellt, kennt die genaue Adresse seines Zielortes!»

Zu guter Letzt finden wir «mein» Behindertentaxi doch noch. Der Chef ist höchstper​sönlich am Apparat und sauer. Dies, weil ich nicht wusste, wohin ich musste. Schliesslich ist er doch bereit, mich wieder abzuholen. Ich lasse mir die Adresse des Gymnase Français herausschreiben. Der Taxichef hat mir am Telefon eingeschärft, dass Taxikunden die genaue Adresse ihrer Zieldestination wissen müssten.

Ich steige wieder ins Taxi. Festgebunden wird mein Rollstuhl nicht. Auf mein «Binden Sie Rollstühle nie fest?» ernte ich nur ein müdes Lächeln. Ich begehre nicht auf, bin ich doch froh, endlich ans Ziel gebracht zu werden. Unterwegs bekomme ich zu hö​ren, dass der ganze Schlamassel mein Fehler sei. Wer ein Taxi bestelle, müsse sein Ziel kennen. Meine Erklärung, dass ich mit dem Bestellen rein gar nichts zu tun ge​habt habe und abgeklärt hätte, dass meine Chauffeuse den Weg kenne, fruchteten nichts. Zum Schluss soll ich die Fahrt auch noch bezahlen. Das geht mir nun eindeu​tig zu weit. Bezahlen soll, wer bestellt, ist meine Devise. Meine LehrerkollegInnen müssen den Shuttlebus schliesslich auch nicht bezahlen, oder? Der Chauffeur meint, er hole mich ja auch wieder ab, ich könne auch dann noch bezahlen.

«Zuerst muss ich aber noch meine Post wegbringen!»

So, nun stehe ich vor dem … Deutschen Gymnasium! Das darf doch nicht wahr sein! Ich schaue mich um, und entdecke den Namen «Gymnase Français» auf der Ori​en​tierungstafel doch noch. Nun muss ich nur noch das Foyer finden, wo meine Lehrer​kollegInnen sind. Doch aus dem Plan auf der Tafel werde ich nicht wirklich schlau.

Bei einem Eingang sehe ich einen Mann. Er ist mein Opfer! Etwas widerwillig – «Zu​erst muss ich aber noch meine Post wegbringen!» – nimmt er mich mit. Ich bin froh, wenigstens nicht draussen warten zu müssen. Es ist Januar und dementsprechend kalt. Der Mann begleitet mich in einen Lift, fährt mit mir in den Keller und sagt: «Fah​ren Sie den langen Gang entlang bis ganz hinten. Dort treffen wir uns wieder.» Dann verschwindet er. Weit und breit kein Mensch. Klar, die SchülerInnen haben frei. Ihre Lehrkräfte sind ja an dieser Tagung, wie ich auch!

Am Gang-Ende angekommen warte ich. Was bleibt mir anders übrig? Der Mann kommt wieder und bringt mich mit dem Lift ins Parterre. Er will sich schon verab​schieden, als ich merke, dass er den Lift mit einem Schlüssel bediente. Wie komme ich also wieder raus? Er sei dann halt nicht mehr da… Ich interveniere und erhalte die Telefonnummer des Hauswarts. Der solle mich halt dann holen.

Integration ist Knochenarbeit

So, nun bin ich am richtigen Ort, bekomme aber vom Workshop so gut wie gar nichts mit. Ich bin zu aufgebracht. In meinem Bauch hat sich Wut angestaut, und ich bin traurig: Warum brauche ich immer eine Extrawurst? Warum werden Veranstaltungen nicht einfach barrierefrei organisiert? Warum musste gerade ich an den entferntesten Ort gehen (ich war weit und breit die einzige Rollstuhlfahrerin; das konnte aber wohl niemand wissen)? Warum wird alles so kompliziert, sobald andere zu wissen glau​ben, was gut für uns ist? Hätte mich die Frau aus dem Kongresshaus erst gefragt, hätte ich ihr sagen können, dass mein Auto nur um die Ecke steht und ich nur einen Ortsplan oder einen ortskundigen Mitfahrer bräuchte. Gut gemeint ist halt noch nicht gut gemacht…

Für den Rückweg ins Kongresszentrum nehme ich einen Lehrerkollegen als «Body​guard» mit. Ich will nicht noch einmal «verfahren» werden, oder wenn schon, dann nicht alleine. Ganz erstaunt hört er meine Geschichte. Er empört sich darüber, dass es in der Schweiz noch erlaubt ist, mit nicht rollstuhlgängigen Bussen herum zu fah​ren. Eine Person mehr, die für unsere Anliegen sensibilisiert wurde. Hat sich der Tag also trotz allem gelohnt? Wenigstens eines weiss ich: Integration ist Knochenarbeit! Und diese müssen vorwiegend wir Menschen mit Behinderung leisten!

BehiG nutzen und gemeinsam weiterentwickeln

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) darf nicht zum toten Buchsta​ben ver​kommen. Diese Forderung unterstützten die Delegierten und Gäste einhellig im So​zialpolitischen Teil der Delegiertenversammlung von AGILE am 24. April 2010. Mehr zu reden und zu überlegen gab die Frage nach den mögli​chen Rollen, die die Orga​nisationen der Menschen mit Behinderung dafür künf​tig wahrnehmen sollen.

Von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit

Fakten auf den Tisch in Gebärden

Daniel Hadorn, Mitglied Gleichstellungsrat Egalité Handicap, lieferte den rund siebzig Delegierten und Gästen in seinem Einführungsreferat einen Überblick über Erfolge und Mängel des BehiG in den Jahren seit 2004. Der gehörlose Jurist informierte – in Gebärden – zudem über die wichtigsten Forderungen der Menschen mit Behinde​rung und Organisationen, die den Schattenbericht zum BehiG verfasst hatten. Vor allem in den Bereichen Bau und öffentlicher Verkehr habe sich in den letzten fünf Jahren einiges verbessert, hielt Hadorn fest. In den Bereichen Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung und Kommunikation liege aber noch vieles im Argen. Zudem hät​ten weder Bund noch Kantone Behinderten-Gleichstellungsstrategien. Eines der grössten Probleme sei aber, dass viele Behörden und Private das BehiG nach wie vor schlecht kennen würden und wenig sensibilisiert seien für den Alltag von Men​schen mit Behinderung.
Informationen zum BehiG holen – konkrete Beispiele

Cyril Mizrahi, Co-Präsident des Gleichstellungsrats Egalité Handicap, führte an Hand von konkreten Beispielen aus, dass Organisationen und die Basis der Menschen mit Behinderung und chronischer Krankheit das BehiG zu wenig kennten. Er belegte diese kritische Rückmeldung mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Einzelne Delegierte kleinerer Mitgliedorganisationen bestätigten Mizrahis Vermutung, dass eine aktive Auseinandersetzung mit dem BehiG neben den laufenden Vereinsge​schäften teilweise nur schon aus Ressourcengründen nicht möglich sei.

Cyril Mizrahi regte an, bereits mit einfachen Mitteln der fehlenden Information entge​genzuwirken (z.B. Website der Organisation mit Link zu Fachstelle Egalité Handicap, Gleichstellungs-ExponentInnen einladen, BehiG in eigenen Publikationen vorstellen etc.).

BehiG nutzen – konkrete Beispiele

Joe A. Manser, Architekt und Leiter der Schweizerischen Fachstelle für behinderten​gerechtes Bauen, appellierte seinerseits an die Delegierten, das mit dem BehiG ver​bundene Klagerecht aktiver zu nutzen. Denn es habe sich gezeigt, dass in den ers​ten fünf Jahren des BehiG eines der wichtigsten Instrumente, das mit dem BehiG erkämpft worden sei, erstaunlich wenig genutzt würde: die Einsprachemöglichkeit. Offenbar seien nicht nur Behinderte als Einzelpersonen überfordert, sondern auch Verbände und Organisationen. Ausser im Baubereich, wo mit dem Beschwerderecht nur schon als Druckmittel zahlreiche Verbesserungen erreicht worden seien, werde dieses Recht viel zu selten genutzt.
Manser regte bei den klageberechtigten Organisationen denn auch an, sich mit den juristischen Möglichkeiten und der didaktischen Bedeutung des BehiG auseinander​zusetzen. Das BehiG mit dem Klagerecht sei eine Waffe gegen Diskriminierung, die mit Courage einzusetzen sei. Als positives Beispiel erinnerte Joe A. Manser an die BehiG-Arbeitsgruppe der vier Dachorganisationen, die sich in der Schweiz mit Hin​dernisfreiem Bauen auseinandersetzten. Diese habe sich intensiv mit den Möglich​keiten des BehiG und den Einsprachemöglichkeiten befasst. Alle regionalen Baube​rater in den Kantonen würden inzwischen geschult. Weiter stehe in der deutschen und französischen Schweiz je eine spezialisierte Baujuristin für Fachfragen und Ein​sprachen zur Verfügung. Erst kürzlich hat diese Arbeitsgruppe zudem eine Bro​schüre erarbeitet mit dem Titel «Ein kleines ABC zum BehiG im Baubereich», die demnächst verbreitet und über Internet erhältlich sein soll.

Interessen vertreten – Verbandsbeschwerderecht nutzen

Für einen prägnanten Abschluss des diesjährigen Sozialpolitischen Teils sorgte Nati​onalrätin Katharina Prelicz-Huber (Grüne/Zürich). In ihrem engagierten Referat rief die neue VPOD-Präsidentin die Delegierten und Gäste, auf ihre verfassungsmässi​gen Rechte einzufordern und die politischen Handlungsmöglichkeiten tatsächlich zu nutzen. Es gelte, klare sozialpolitische Forderungen zu formulieren und im politi​schen Prozess mitzuwirken, an der Urne, bei Wahlen und Abstimmungen. Mitwirkung zeige Wirkung, Passivität oder die berühmte «Faust im Sack» bringe uns dem Ziel nicht näher.

Nicht zuletzt ermunterte sie die Anwesenden, auch die rechtlichen Handlungsmög​lichkeiten als Einzelpersonen zu nutzen. Sie habe exemplarisch erfahren, wie in ei​nem Einspracheverfahren im Baubereich nicht eine Verbandsbeschwerde den Um​schwung zum Positiven bewirkt habe, sondern die vielen Einzel-Einsprachen von betroffenen BürgerInnen.

Warten auf freie Fahrten?

Hindernisfreier Zugang zum öffentlichen Verkehr – Utopie oder Zukunftsmu​sik? Der jahrelange Einsatz für behindertengerechte Mobilität hat sich 2004 mit der Veranke​rung im BehiG ausbezahlt. Das BehiG verpflichtet alle Verkehrsträ​ger die Vorgaben bis 2024 umzusetzen. Bloss: Neuerdings gefährden Spar​massnahmen und Wider​stand anderer Verkehrsteilnehmender dieses Ziel.

Von Olga Manfredi, Kopräsidentin Gleichstellungsrat Égalité Handicap 

Der lange Weg zum BehiG

1981, im internationalen Jahr der Menschen mit Behinderung, fand in Bern die erste Kundgebung von Menschen mit Behinderung statt. Gefordert wurde nichts Unmögli​ches, sondern nur dieselben Rechte, die allen ohne Behinderung selbstverständlich zustehen wie beispielsweise per Zug und Tram an die Arbeit fahren zu können.

Wenige hatten die Möglichkeit, mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein. Das Angebot an Fahrdiensten für Menschen mit Behinderung war gering und nicht zu gleichen Konditionen wie der öffentliche Verkehr zugänglich. Der Ausschluss von ganz Alltäglichem war die Regel.

Der Einsatz für behindertengerechte Mobilität zeigte zu Beginn der 1990er Jahre Früchte, als einzelne Verkehrsanbieter beschlossen, ihr Angebot nach und nach den Anforderungen von Menschen mit Behinderung anzupassen.

Was aber nützt ein verbessertes Verkehrsangebot, bei dem Reisende mit Behinde​rung noch allzu häufig auf halber Strecke stecken bleiben, ohne Möglichkeit auf Weitertransport?

Anfang 2004 trat das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft. Die Bot​schaft zum BehiG (BBl 2000 1715 ff.) hält fest, dass der öffentliche Verkehr einer der zentralen Wirkungsbereiche für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist.

Umsetzung in Etappen

In der Debatte um das BehiG war der Bereich des öffentlichen Verkehrs jener, der am wenigsten zu kontroversen Diskussionen führte. Art. 3 lit. b BehiG schreibt vor, dass die öffentlich zugänglichen Bauten und Anlagen sowie auch die Fahrzeuge dem Gesetz unterstellt sind. 

Die SBB versprach zudem, im Zuge der Erneuerungen des Regionalverkehrs auch unabhängig von den Vorgaben des BehiG die notwendigen Anpassungen vorzu​nehmen. 

Die Ausführungen im Detail wurden in der zum BehiG gehörenden Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VböV) verankert. 

Da die rollstuhlgerechte Anpassung als die kostenintensivste gilt, wurde entschieden, dass die hindernisfreien Anpassungen etappiert vorgenommen werden. Als erstes soll gemäss Art. 12 Abs.1 VböV das Grobnetz innerhalb der ersten 10 Jahre nach Inkrafttreten des BehiG umgesetzt werden. Das Grobnetz soll ein Netz von be​stimmten Haltestellen bilden, welches einer Mehrzahl von Personen mit Mobilitäts​behinderung dient. Bis Ende 2013 haben die Verkehrsträger Zeit, diese Anpassun​gen vorzunehmen.

In einem zweiten Schritt sind entsprechend Art. 12 Abs. 2 VböV die noch bestehen​den Lücken in den Transportketten zu schliessen. Dafür räumt der Bundesgesetzge​ber den Transportanbietenden eine Frist von 20 Jahren ein, folglich bis Ende 2023.

Kursbuch auf Sparkurs

Über sechs Jahre sind seit dem Inkrafttreten des BehiG vergangen. Die Transport​anbietenden haben teilweise sehr viel und dennoch nicht genug unternommen, um ihr Angebot hindernisfrei zu gestalten. Für zahlreiche Stützbahnhöfe in allen Regio​nen der Schweiz, die in den nächsten drei Jahren angepasst werden müssten, gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass nur schon erste Planungen gemacht werden.

Wenn das Grobnetz nicht rechtzeitig fertiggestellt ist, wie entwickelt sich dann die zweite Etappe zur Lückenschliessung?

Eine Vorahnung auf die Folgen gibt die Massnahmenliste der Aufgabenüberprüfung des Eidgenössischen Finanzdepartementes, die Ende Februar 2010 publiziert wurde. Unter dem Titel «Priorisierungen bei den Investitionen gemäss Behindertengleich​stellungsgesetz» wird vorgeschlagen, die Anpassungsfrist von 2023 um 15 Jahre zu verlängern, so dass frühestens Ende 2038 mit einem durchgehend hindernisfreien Verkehrsangebot gerechnet werden kann!

Hindernisse in den Köpfen

Zusätzlich zu diesen geplanten Sparmassnahmen verderben uns neuerdings auch Verkehrsteilnehmende ohne Behinderung die Reiselust. Sei es, dass Blicke verraten: «Was – mit Bahn und Tram wollt ihr auch noch fahren?» Sei es, dass Rollstuhlfah​renden der ihnen zustehende Platz von Passagieren ohne Behinderung verbal oder gar handgreiflich strittig gemacht wird. Ob die Gleichstellung von Menschen mit Be​hinderung in der Bevölkerung gar nicht angekommen ist? Oder findet bereits ein Umkehrtrend hin zur Entsolidarisierung statt? Für uns sind die schlechten Aussichten auf freie Fahrt auf jeden Fall besorgniserregend. Bleibt es bei der Utopie oder ist «Freie Fahrt» eine noch fernere Zukunftsmusik?

Nur eines ist klar: Wir, die Menschen mit Behinderung und unsere Organisationen, müssen jetzt gemeinsam und klug für unsere Rechte einstehen!

Arbeit

Weg zur beruflichen Ausbildung als Knacknuss für Jugendliche

2004 wurde die Berufsbildungslandschaft insbesondere mit der Aufhebung der An​lehren verändert. Für Jugendliche mit Beeinträchtigung ist es seither noch schwieri​ger, ihren beruflichen Weg zu finden. Immerhin: Teilweise schliesst die Praktische Ausbildung INSOS diese Lücke für junge IV-RentnerInnen.
Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande, AGILE

Kein Jugendlicher sollte nach der obligatorischen Schulzeit auf der Strasse stehen. Dennoch sind fast 11 Prozent den Anforderungen einer Grundausbildung mit eidge​nössischem Berufsattest nicht gewachsen, welche die bisherigen Anlehren am unte​ren Ende der beruflichen Qualifikations-Leiter ablöst. Wie viele der jährlich rund 10'000 betroffenen Jugendlichen absolvieren ein 10. Schuljahr, ein Motivationsse​mester, Kurse für Migranten, eine Vorlehre, eine von der IV finanzierte Ausbildung oder enden in der Sozialhilfe? Und mit welchen Ergebnissen? Darüber sagen die Statistiken nichts aus.

INSOS-Ausbildung für eine kleine Gruppe

Wegen dieses eindeutig mangelhaften Angebots an niederschwelligen Berufsbildun​gen, das besonders für Jugendliche mit Beeinträchtigung nachteilig ist, hat der Ver​band für Soziale Institutionen für Menschen mit Behinderung Schweiz (INSOS) 2007 ein Pilotprojekt für eine zweijährige Praktische Ausbildung (PrA) lanciert. Dieses An​gebot richtet sich an Jugendliche mit einer IV-Verfügung, die kein eidgenössisch ge​regeltes Bildungsangebot nutzen können. Seither haben fast Tausend junge Behin​derte (327 im Jahr 2009 und etwa 430 im Jahr 2010) ein Dokument mit dem Nach​weis der erworbenen Kompetenzen erhalten oder werden ihn noch erhalten. «Eine lächerlich kleine Zahl, wenn man die allgemeine Nachfrage nach niederschwelligen Angeboten betrachtet», bemerkt Jean-Marc Fonjallaz, Bereichsleiter a.i. Berufliche Integration bei INSOS.

Ein weiteres Problem: Die PrA ist nicht Teil des schweizerischen Berufsbildungssys​tems. Es fehlt der Übergang zwischen diesem Angebot und dem eidgenössischen Berufsattest. Dazu wäre eine Gesetzesänderung erforderlich. «Diese steht heute nicht zur Debatte», sagt Jean-Marc Fonjallaz.

Ermutigende Fortschritte

Es ist aber auch nicht alles blockiert: Anfang April haben die Verantwortlichen für die Berufsbildung ihre Unterstützung für die INSOS-Ausbildung bekräftigt. Der Schweize​rische Gewerbeverband (SGV), die IV-Stellen, die Kantone und das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) haben sich darauf geeinigt, für die verschiede​nen Ausbildungsstufen denselben Kompetenznachweis zu verwenden. «Mangels offizieller Anerkennung ist dies eine Form der moralischen Anerkennung», meint Fritz Winkelmann, Vorsteher des Amts für Berufsbildung in Freiburg.

Mit Blick auf diese Entwicklung hat sich INSOS verpflichtet, ihre Ausbildungspläne anzupassen und eine neue Bezeichnung für die in der PrA angebotenen 39 Ausbil​dungsrichtungen zu suchen. Ziel ist es, sie von den in der Ausbildung mit eidgenös​sischem Berufsattest angebotenen Berufen zu unterscheiden. Eine langwierige Ar​beit, da der Verband mit den betroffenen 39 Berufsorganisationen verhandeln muss.

Minderheit ist in die Arbeitswelt integriert

Eine Zwischenevaluation der PrA hat gezeigt, dass nur eine Minderheit (ein Drittel) der ausgebildeten Jugendlichen anschliessend im regulären Arbeitsmarkt eine Stelle findet. Die übrigen zwei Drittel arbeiten in geschützten Werkstätten. Für Jean-Marc Fonjallaz ist dies nicht das Entscheidende. «Unsere Lernenden fühlen sich nützlich: sie haben eine Ausbildung absolviert. Ihr Selbstvertrauen wächst, sie sind sozial besser integriert und damit verbessert sich allgemein auch das gesellschaftliche Gleichgewicht», freut er sich. Ausserdem sind auch die geschützten Werkstätten daran interessiert, besser ausgebildete Mitarbeitende einsetzen zu können: die Rentabilität wird letztlich gesteigert.

Die INSOS wiederum strebt an, den Anteil der Eintritte in die freie Arbeitswelt zu steigern. Um dies zu erreichen, wäre ein Mittel, dass die Jugendlichen ihre Ausbil​dung zum Teil in Unternehmen und nicht mehr nur in einer der heute 80 INSOS-In​stitutionen absolvieren.

Die Stärke der PrA besteht darin, dass sie auf die einzelnen Lernenden zugeschnit​ten wird. Im Gegensatz zu den früheren IV-Ausbildungen wurde sie mit einem Aus​bildungsplan für jede Berufsrichtung standardisiert. Sie wird von der Invalidenversi​cherung als individuelle Massnahme finanziert. Da es sich aber um eine kostspielige Ausbildung handelt (mehrere Zehntausend Franken) erwartet die IV eine «Investiti​onsrendite» - damit sie später eine möglichst tiefe Rente zahlen muss - was Jean-Marc Fonjallaz bedauert: «Damit besteht die Gefahr, dass bestimmte Jugendliche mit Behinderung keine Ausbildung absolvieren können, da ihre Chancen, später eine Arbeit zu finden, als zu gering eingeschätzt werden». INSOS setzt sich dafür ein, dass alle Zugang zu einer Ausbildung haben. Dieses Ideal verfolgen im Übrigen auch die Fachleute in der Praxis.

Ein auszubauendes Modell

Ende März haben Waadtländer Berufspsychologen die Alarmglocke geläutet, weil die Zahl der SchülerInnen in Schwierigkeiten seit 2004 offenbar stetig zunimmt. Grund für diese Entwicklung sind die gestiegenen Anforderungen für den Zugang zur Grundausbildung und (vor allem in der Romandie) der Mangel an Stellen für eine zweijährige Ausbildung für jene, welche die nötigen Kompetenzen besitzen würden.

Eine Psychologin, die mit SchülerInnen der 10. Klasse arbeitet, hat bereits Jugendli​che gesehen – unter anderem einen mit einer schweren psychiatrischen Pathologie –, die durch die Maschen des sozialen Netzes gefallen sind, ohne dass dies aufgefal​len war. «Bei uns ermutigen wir sie dann, Anträge an die IV zu stellen, um eine Aus​bildung absolvieren zu können. Dies benötigt jedoch eine gewisse Zeit, und die Krite​rien für die Gewährung einer Rente werden strikter», beschreibt sie die Situation. Diese kleine Minderheit (rund 3 Prozent der Jugendlichen) gibt besonders Anlass zur Beunruhigung. Es existiert in der Wirtschaft einfach kein Platz für sie.

«Wir hätten gern ein Ausbildungsmodell wie jenes der INSOS für Jugendliche ohne IV-Verfügung», sagt die Psychologin. «Aber man muss realistisch bleiben. Die At​testlehre wurde nicht aufgehoben, um eine neue Ausbildung zu schaffen». Der Bun​desrat ist in dieser Hinsicht ganz klar: Die heute zur Verfügung stehenden Alternati​ven seien ausreichend. «Die zweijährigen beruflichen Grundbildungen stellen die erste berufliche Einstiegsqualifikation dar, die vom Arbeitsmarkt nachgesucht und anerkannt ist», schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf zwei parlamentarische Vorstösse der SP zu diesem Thema. «Für Jugendliche mit Schwierigkeiten stehen in den Kantonen Brückenangebote bereit, die der beruflichen Grundbildung vorgelagert sind (…) Wenn Jugendliche trotz Brückenangeboten nicht in der Lage sind, einen eidgenössisch geregelten Abschluss zu erreichen, ist eine individuelle Bescheinigung ihrer Fähigkeiten angebracht». Weiter wird die Möglichkeit zur PrA für die jungen IV-RentnerInnen erwähnt. Was mit den anderen geschieht, bleibt ein Geheimnis…

Das INSOS-Angebot wird von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich im Auftrag des BSV evaluiert. Die Ergebnisse werden Anfang Juni erwartet.
Quellen:

· «Berufsbildung in der Schweiz 2009 – Fakten und Zahlen», Bundesamt für Be​rufsbildung und Technologie (BBT)

· Bericht des Eidgenössischen Departements des Innern «Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. 2004 – 2009. Entwicklungen und Herausforde​rungen»

· www.insos.ch und Gespräch mit Jean-Marc Fonjallaz, Bereichsleiter a.i. Prakti​sche Ausbildung

· Gespräch mit Fritz Winkelmann, Vorsteher des Amts für Berufsbildung in Frei​burg

· Gespräch mit einer Berufspsychologin aus dem Kanton Waadt

· Antworten des Bundesrates auf die Vorstösse von Pascale Bruderer (Interpella​tion 09.3531 «Berufliche Bildung für alle besser zugänglich ma​chen») und Chantal Galladé (Postulat 09.3374 «Ausbau der Attestlehre und Einführung einer Attestlehre light»
Übersetzung: Susanne Alpiger

Verkehr
Mitteilungen der Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr
Die Fachstelle Behinderung und öffentlicher Verkehr (BöV) gibt vierteljährlich ihre Nach​richten heraus. Sie berichtet darin über die neusten Entwicklungen im Bereich behinder​tengerechter öffentlicher Verkehr.

http://www.boev.ch/news/index.htm
Bildung
Vom E-Learning zur persönlichen Begegnung

Dreizehn der siebzehn TeilnehmerInnen der Weiterbildung «Politische Selbst​vertre​tung von Menschen mit Behinderung» haben sich am 13. März in Olten getroffen. Ziel war es, sich kennen zu lernen und der Weiterbildungsgruppe die eigenen Pro​jekte vorzustellen. Der Tag war intensiv, interessant und voller Emotionen.

Von Catherine Corbaz, Bereichsleiterin Bildung

Seit Beginn der Weiterbildung (Ende November) verbrachten die TeilnehmerInnen jede Woche mehrere Stunden – oder noch länger – auf der Weiterbildungsplattform. Sie haben Texte und Theorie gelesen, Aufgaben gelöst und Stellungnahmen ver​fasst; sie haben die Beiträge der übrigen TeilnehmerInnen in den Diskussionsforen verfolgt (vgl. agile 1/2010, 3/2009). All dies nur mit Hilfe von Tastatur und Bildschirm ihrer Computer. Bis zum 13. März kannten sich die TeilnehmerInnen nur virtuell. An diesem Tag aber trafen sie sich persönlich in den Räumen der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten.

Projekte – Instrumente, um Veränderungen zu gestalten 

Bei der Begrüssung der TeilnehmerInnen war ich sehr bewegt, da das Projekt noch vor einem Jahr nur auf dem Papier bestanden hatte. Ich war gerührt und dankbar zu sehen, dass 13 Personen einen Weg gefunden hatten, um am Treffen teilzunehmen. Einige davon mussten dafür in aller Herrgottsfrühe aufstehen. Eine vierzehnte Per​son war via Skype anwesend. 

Im Rahmen der Weiterbildung müssen alle TeilnehmerInnen ein Projekt erarbeiten und umsetzen, um einen Bezug zu den vermittelten Inhalten herzustellen. An diesem Treffen stellten alle ihre Projekte vor und erhielten von den übrigen TeilnehmerInnen ein Feedback. Trotz der unterschiedlichen Biografien und Behinderungen hatten alle Projekte das gemeinsame Ziel, Gleichstellung zu stärken, obwohl dies nicht aus​drücklich erwähnt wurde.

Die Projekte können in folgende Themenbereiche gegliedert werden:

· Verbesserung der Lebensqualität und Autonomie: einen Lift zugänglich machen, die Steuererklärung für Blinde und Sehbehinderte zugänglich machen, eine Selbsthilfegruppe für Personen mit einer psychischen Behinderung einrichten (mit einer Website) oder eine kantonale Gruppe «Selbstbestimmung» gründen

· Sensibilisierung für Behinderungen: Flyer, Stände, unsichtbare Behinderungen sichtbar machen 

· Öffentlicher Verkehr: eine Tramhaltestelle oder die WCs in den Bahnhöfen und die privaten Eisenbahnen zugänglich machen, die Bahnhof-Hilfe verbessern

· Politisches Engagement: eine Vertretung von Frauen mit Behinderung an die nächste Jugendsession senden, auf Gemeindeebene gewählt werden

· Eine Studie zur finanziellen Situation von Menschen mit Behinderung ausarbeiten

Einige Projekte waren natürlich weiter fortgeschritten als andere. Während ich diese Zeilen verfasse, haben sich einige davon auch schon wieder verändert.

Und eine neue Erfahrung

Die Weiterbildung soll Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bieten, sich ihren verschiedenen Bedürfnissen entsprechend politisch weiterzubilden. Das E-Learning schien dafür ein geeignetes Instrument zu sein.

Schon zu Beginn der Weiterbildung hatten die meisten TeilnehmerInnen den Wunsch, sich persönlich zu treffen, da der Austausch via Bildschirm nicht hundert​prozentig zufriedenstellend war. Eine Teilnehmerin kann wegen ihrer Behinderung aber ihr Haus nicht verlassen. Um ihr ebenfalls eine Art persönliches Treffen zu er​möglichen, wurde das Internet-Angebot Skype (www.skype.com) verwendet, das Ge​hörlosen und Menschen mit Angehörigen im Ausland gut bekannt ist. Dank dieser relativ einfachen Alternative, die jedoch einige Anpassungen voraussetzte, konnte diese Teilnehmerin mit der Gruppe in Olten visuell und sprachlich kommunizieren. Sie konnte ihre Projektideen vorstellen, beschreiben und Feedback geben. Ich per​sönlich hatte den Eindruck, dass sie wie die anderen anwesend war und es schliess​lich keine «Behinderung» war, mit ihr via Bild und Mikrofon zu kommunizieren. Ein erster Schritt, um bestimmte unsichtbare Behinderungen sichtbar zu machen.

Überlegungen und Blick von aussen

Woran dachte ich, als ich die Ausführungen zu den einzelnen Projekten und den ge​machten Erfahrungen hörte? Hier einige Gedanken:

«Respekt für diese Personen, sie wollen über ihre Behinderung hinaus die Welt, ihre Umwelt verändern. Respekt für sie, die in einer Institution leben und nun endlich ihre Bedürfnisse äussern und sich Gehör verschaffen können»

«Bewunderung für jene, die sich gegen Ungerechtigkeiten und Schikanen zur Wehr setzen und sich nicht entmutigen lassen» 

«Ich lerne und entdecke immer noch. Erfahrungsberichte von Menschen mit Behin​derung sind immer eine neue Entdeckung, eine Lehre»

«Traum: im Raum gibt es sehr viele Kompetenzen, Potenzial für die Zukunft, für eine bessere Welt»

Für mich war dieses Treffen einer meiner ersten Kontakte mit der Weiterbildungs​gruppe. Es hat mein anfängliches Bauchgefühl, das ich hatte, als AGILE sich für das E-Learning-Angebot entschied, in Überzeugung verwandelt:

· Der Austausch über die eigenen Erfahrungen ist unerlässlich: Er ermöglicht, sich bewusst zu werden, dass man mit einem Problem, einer Schwierigkeit, einer Er​fahrung nicht allein ist.

· Die Begegnung zwischen den TeilnehmerInnen ist grundlegend. Sie ermöglicht es, alle Sinne zu benutzen – auditive, visuelle, körperliche. Dass man die anderen sehen und vor allem ihre Stimme hören kann, ist ein sehr wichtiger Faktor.

· Das Bedürfnis, sich auszudrücken, zu erzählen und sich Gehör zu verschaffen, ist sehr wichtig: Es ist ein unerlässlicher Schritt auf dem Weg zur Autonomie.

· Dass man sich selbst in ein Projekt hineinprojiziert, ist ein Schlüsselelement der Weiterbildung: Durch das Projekt wird Veränderung vorstellbar. Wenn man dieses seinen Peers präsentiert, kann man es bestätigen und möglich machen.

· Das Projekt ermöglicht ein Wachstum des Selbstvertrauens und des Selbstwertge​fühls.

· Wenn man Ähnlichkeiten in den Projekten feststellt, ist eine Öffnung und Vernet​zung möglich.

· Was als unmöglich erachtet wurde, wird möglich.

Schlussrunde

Zum Abschluss möchte ich einige Aussagen anführen, welche die TeilnehmerInnen in der Schlussrunde gemacht hatten: «Unglaublich, alle diese vorgestellten Pro​jekte», «jetzt können wir andere Gefühle assoziieren, wenn wir unsere Texte in den Diskussionsforen verfassen und lesen», «die Fotos der Personen (auf der Website verfügbar, Anmerkung der Autorin) entsprechen nun den Charakteren, die wir ken​nen gelernt haben», «der Austausch von Angesicht zu Angesicht tut gut», «das Treffen war anstrengend», «es war schön, den Enthusiasmus zu spüren».

Fortsetzung folgt!

Übersetzung: Susanne Alpiger

«Ich habe etwas zu sagen» ( Ein politisches Engagement

Francisco Taboada hat Überzeugungen. Anstatt seine Zeit mit Klagen darüber zu verlieren, dass diese nicht besser vertreten werden, hat er beschlossen, sich poli​tisch zu engagieren. Aber wo anfangen, wenn man sehbehindert ist? Francisco Ta​boada fand die Antwort in einer Weiterbildung von AGILE im Jahr 2008 – dort machte es Klick.
Von Mélanie Sauvain, Secrétaire romande von AGILE

Der Genfer mit spanischen Wurzeln, der als Zweijähriger sehbehindert wurde (auf​grund eines Haushaltsunfalls und darauffolgenden medizinischen Fehlern), besitzt eine beeindruckende Charakterstärke. Sie ist das Ergebnis einer langen und schmerzhaften Arbeit an sich selbst, die er, wie er sagt, mit Anfang dreissig abge​schlossen hat. 

Spätes, aber entschiedenes Engagement

«Die Entscheidung, mich in den Dienst der Mitmenschen zu stellen, habe ich also relativ spät getroffen», erzählt Francisco Taboada. «Ich brauchte Zeit, um mir be​wusst zu werden, wer ich war, und dass ich mich nicht dauernd mit anderen messen und etwas beweisen musste». Zu verstehen, dass auch sogenannt «nicht invalide» Personen behindert sein können – beispielsweise wegen ihres schlechten Gedächt​nisses oder Orientierungssinns – war wie eine Offenbarung. 

Anstatt den von der IV-Stelle vorgegebenen Weg zu beschreiten, der seinen Zielen und Vorstellungen nicht entsprach, begann Francisco Taboada eine Ausbildung im Bereich Management und Human Resources. Sie hat ihm viele interessante Erfah​rungen und Begegnungen ermöglicht, und so spart er nicht mit Lob über die CEFCO-Ausbildung, die sich an seine Behinderung anpasste, anstatt ihm die Türen zu ver​schliessen. Nur eines bedauert er: dass die IV ihn nicht ausreichend unterstützte. «Die IV-Stellen verstehen nicht, dass jeder Sehbehinderte unterschiedliche Bedürf​nisse, Vorstellungen und Kompetenzen hat», sagt er und weist darauf hin, dass seine Partnerin und seine Familie seine Ausbildung finanziert haben.

Gleichzeitig wurde der Wunsch, sich sozial oder politisch zu engagieren, immer stär​ker, «ein bisschen mit dem Gedanken, jenen zu danken, die sich vorher für mich ein​gesetzt hatten». Cyril Mizrahi, damaliger Secrétaire romand von AGILE und langjäh​riger Freund, ermutigte ihn an einer Weiterbildung der Behinderten-Selbsthilfe Schweiz teilzunehmen, die unter dem Titel «J’ai mon mot à dire – je m’engage en politique» im Oktober 2008 stattfand. «Ich liess mich mitnehmen, ohne zu wissen, wohin ich ging», gesteht der heute 34-jährige Francisco Taboada. Die Begegnung mit Ständerat Luc Recordon (Grüne/VD) an diesem Seminar war massgebend und hatte zweifellos auch einen Einfluss auf die Wahl der politischen Partei, die den Ide​alen des jungen Aktivisten am besten entsprach.

Sich informieren und etwas wagen

«AGILE hat mir Zugang zu Informationen gegeben, insbesondere über die politische Bühne in der Romandie und in der ganzen Schweiz aber auch die Möglichkeiten der Vernetzung. Dann habe ich es gewagt», erinnert sich der heutige Präsident der Grü​nen in der Gemeinde Lancy (GE). Das Wichtigste ist, wie er sagt: «Man muss etwas wagen. Wagen, Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen, sich zu informieren.» Seit November 2008 verfolgte Francisco Taboada monatlich die Sitzungen des Gemein​deparlaments von Lancy. Sein Interesse wurde rasch bemerkt, und alle Parteien wollten diesen jungen Mann, der die Lokalpolitik so genau verfolgte, für sich gewin​nen. «Die Parteien wurden viel mehr durch meine Motivation als meine Behinderung auf mich aufmerksam. Alle Parteien suchen Nachwuchs, der gewillt ist, sich zu en​gagieren», erklärt er bescheiden. Schliesslich ist er den Grünen beigetreten.

Francisco Taboada nahm in der Folge an den Wahlkampagnen für den Kantonsrat und den Genfer Staatsrat teil. Sein erstes politisches Amt erhielt er im März 2010, als er zum Präsidenten der Grünen von Lancy gewählt wurde. Die Grünen stellen die zweitstärkste Partei in dieser Gemeinde mit rund 30‘000 EinwohnerInnen. Ein wichti​ges Jahr steht ihm nun bevor: 2011 geht es darum, in der Gemeinde den Sitz der Grünen in der Exekutive (insgesamt 3 Sitze) und die sechs Sitze (von 35) in der Le​gislative zu halten. Ausserdem möchte sich Francisco Taboada selbst als Kandidat für die Gemeindewahlen zur Verfügung stellen. «Aber eines nach dem anderen», meint er.

Interessenvertretung von Minderheiten, Finanzen und Umwelt

Auf die Frage nach seinem Wahlprogramm zögert Francisco Taboada. «Ich bin na​türlich stark sensibilisiert für Fragen zu Minderheiten und Diskriminierungen. Meine bisherigen Erfahrungen kann ich nicht einfach zur Seite schieben», erklärt der Sohn spanischer Einwanderer, der vor einem Jahr vollständig erblindet ist. «Ich möchte mich aber nicht auf die Sozialpolitik beschränken. Genauso kompetent bin ich in den Bereichen Finanzen oder Umwelt», sagt er und erinnert an seine Management-Aus​bildung und seine Kenntnisse in Ökonomie. In diesem Sinn ist Luc Recordon ein Vorbild. Wer hatte von seiner Behinderung gewusst, bevor er sich im Sommer 2005 im Nationalrat für die Präimplantations-Diagnostik aussprach? Nur sehr wenige Men​schen. Man kannte ihn vielmehr wegen seiner ökologischen Überzeugungen oder seiner Kompetenz bei juristischen Geschäften.

Für Francisco Taboada hat die Integration der Minderheiten Priorität, seien es Aus​länderInnen oder Menschen mit Behinderung. Um dies zu erreichen, gebe es zwei Wege: in der Welt der Behinderung handeln und fordern, dass man von der Gesell​schaft integriert werde. Oder als Beispiel handeln und zeigen, dass man integriert sei und dies also möglich sei. Francisco Taboada hat sich für den zweiten Weg ent​schieden. Er ist sich aber bewusst, dass dies eine Charakterstärke erfordert, die nicht jedem – sei er behindert oder nicht, Schweizer oder Ausländer – gegeben ist. Manchmal genügt es jedoch schon, etwas zu wagen…

Übersetzung: Susanne Alpiger

Behindertenszene
15 Jahre Engagement für AGILE: Herzlichen Dank!

Während insgesamt 15 Jahren haben Roger Cosandey, Renata Schläpfer und Joël Favre im AGILE-Vorstand mitgearbeitet. Aus unterschiedlichen Gründen sind sie an der DV vom 24. April 2010 zurückgetreten. Was sie alle gemeinsam haben: Ihr gros​ses Engagement für die Selbsthilfe und ihre Verbundenheit mit der Dachorganisation AGILE.

Von Barbara Marti, Zentralsekretärin AGILE
Roger Cosandey

10 Jahre im Vorstand, davon 8 Jahre als Vizepräsident und 2 Jahre als Co-Präsi​dent, viele Jahre Präsident des Forum romand de politique sociale: Eine stolze Bi​lanz!

Schon vor Deiner Zeit im AGILE-Vorstand warst Du mit AGILE verbunden: in Deiner Funktion als Secrétaire romand des Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverban​des. Deine Kandidatur für den Vorstand als Vertreter von Blinden und Sehbehinder​ten war eine logische Konsequenz aus einem jahrzehntelangen Engagement in der Selbsthilfe. Ja, diese Selbsthilfe, sie liegt Dir ganz besonders am Herzen. Für Dich war und ist es selbstverständlich, dass die Betroffenen ihre Anliegen selber formulie​ren und vertreten müssen. Trotz dieser tiefen Überzeugung kannst Du Unterstützung durch Menschen ohne oder mit einer anderen Behinderung gut annehmen – Du weisst, dass Du vieles, aber nicht alles alleine kannst und bist überzeugt, dass wir nur in solidarischem Handeln unsere Ziele erreichen.

«Solidarität» ist für Dich nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern auch politisches Programm. Als aktiver SP-Politiker betrachtest Du die Gesellschaft aus einer kriti​schen, linken Perspektive. Alles andere als «blind» bist Du, wenn es um das Erken​nen von sozialen Ungerechtigkeiten, Abbau von Grundrechten und Diskriminierung geht.

Mit Engagement, hoher Sprachkompetenz und guten Fremdsprachenkenntnissen – darunter auch Schweizerdeutsch – warst Du für AGILE unterwegs. Auftritte an Me​dienkonferenzen und Interviews in Radio und Zeitungen machten Dir Freude und be​eindruckten die JournalistInnen. 

Neben dem beruflichen, ehrenamtlichen und politischen Engagement gibt es noch eine grosse Leidenschaft des Roger Cosandey: Das Reisen in ferne Länder. Beglei​tet durch Deine sehbehinderte Frau Monique unternimmst Du abenteuerliche Reisen, mit Vorliebe in den asiatischen Raum, nach Australien oder Amerika.

Die Amtszeitbeschränkung bei AGILE zwingt dich zum Rücktritt. Du gehst ungern – das ehrt uns. Roger, wir danken Dir ganz herzlich für alles, was Du für die Selbsthilfe und für AGILE im Besonderen getan hast und noch tun wirst und wünschen Dir und Monique noch unzählige schöne Reiseerlebnisse.

Renata Schläpfer

Mitbegründerin und erste Präsidentin der Dachorganisation der Angehörigenvereini​gungen von Menschen mit einer psychischen Krankheit VASK, vier Jahre Vertreterin der VASK im AGILE-Vorstand, jahrzehntelanger Einsatz für die Anliegen der Betrof​fenen und Angehörigen: auch das eine stolze Bilanz!

Deine grosse Erfahrung als kantonale SP-Politikerin, als Journalistin, als Präsidentin von Verbänden und als Mutter eines betroffenen Sohnes war für uns sehr wertvoll. Immer warst Du bereit, Dein Wissen und Deine Erfahrung mit uns zu teilen und den Dachverband AGILE zu stärken. Du hast selber erlebt, wie anspruchsvoll die Aufga​ben einer Dachorganisation sind, deshalb war die organisationsübergreifende Zu​sammenarbeit für Dich eine Selbstverständlichkeit. «Gärtlidenken» ist Deine Sache nicht. Alle die mit Dir zusammenarbeiten durften, haben immer wieder über Deine Energie und jugendliche Ausstrahlung gestaunt. Dass Du im Vorstand auch die «Se​niorInnen» vertreten hast, wussten wir zwar, spürten aber wenig davon. Umso schlimmer muss es Dich getroffen haben, als Du im Verlauf deines letzten Amtsjah​res schwer erkrankt bist und dich aus der aktiven Mitarbeit verabschieden musstest. Noch so viele gute Ideen hättest Du gehabt!

Renata, wir danken Dir für Deinen grossen Einsatz und wünschen Dir baldige Gene​sung.

Joël Favre

Nach einem Jahr als Vertreter von Sehbehinderten und Blinden im Vorstand haben berufliche und gesundheitliche Gründe zu Deinem Rücktritt geführt. Trotzdem konn​ten wir Dich ein bisschen kennen lernen. Besonders beeindruckend ist Dein berufli​cher Parcours: Koch, Theologe, Sozialarbeiter, Jurist. Mit diesen vielfältigen Erfah​rungen ist es nicht erstaunlich, dass Du Dich nicht mit einer simplen Sichtweise zu​frieden gibst. Mit kritischem Geist – Oberflächlichkeiten hinterfragend – beteiligst Du dich an Diskussionen, mit klaren politischen und ethischen Wertvorstellungen ver​trittst Du Deine Anliegen und diejenigen der anderen Menschen mit Behinderung. Die behinderungs-übergreifende Zusammenarbeit war und ist Dir wichtig – das hast Du insbesondere in der Kampagnenarbeit bewiesen.

Wir danken Dir für deine unkonventionellen Ideen und freuen uns, dass Du AGILE als Arbeitskollege beim SBV erhalten bleibst. Doch zuerst sollst Du nun für Deine Gesundheit schauen!

Im Lauf des Lebens politisch geprägt

Beispielhaft lebt Margrit Dubi den Unruhezustand vieler Pensionierter vor. Die Basle​rin engagiert sich mit Überzeugung in verschiedenen Gremien für Men​schen mit psy​chischer Behinderung und ihre Angehörigen. Neu ist Margrit Dubi auch im Vorstand von AGILE aktiv.

Interview von Eva Aeschimann, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit

«agile»: Margrit Dubi, herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl in den Vorstand von AGILE. Sie vertreten im Vorstand die Schweizerische Vereinigung der Angehö​rigen von Schizophrenie-/Psychisch-Kranken (VASK). Mit welcher Motivation haben Sie kandidiert?

Margrit Dubi (MD): Mit der Motivation, die spezielle Situation der nicht sichtbaren Be​einträchtigung von psychisch Kranken und die damit verbundene Belastung der An​gehörigen einzubringen.

«agile»: AGILE bringt als Dach verschiedene Behinderungsgruppen zusammen und strebt an, die Solidarität untereinander zu stärken. Wie wichtig ist Ihnen dieses Ziel?

MD: Sehr wichtig, der Weg zu diesem Ziel fördert das Verständnis für andere Beein​trächtigungen. Gemeinsam erreicht man mehr Gewichtung für die einzelnen Anlie​gen.
«agile»: Sie haben im engsten Umfeld eine psychisch erkrankte Person mit gu​tem Krankheitsverlauf und voller Rehabilitation erlebt und begleitet. Warum engagieren Sie sich weiter für die Belange der Angehörigen?

MD: Weil es dringend nötig ist, und ich meine langjährige Erfahrung einbringen will. Zudem kann ich mich ohne persönliche Belastung einsetzen.

agile»: Weshalb braucht es die organisierte Selbsthilfe?

MD: Zur Unterstützung, Stärkung und Förderung von Betroffenen und Angehörigen

«agile»: Wie sind Sie politisch geprägt worden? 

MD: Durch eigene Erfahrungen im Laufe der Zeit.

Was machen Sie neben dem Einsatz für AGILE?

MD: Bei der Stiftung Melchior in Basel leite ich ein Angebot für «Kinder und Jugendli​che von psychisch kranken Eltern (Elternteil)», weiter bin ich Mitglied im Vorstand der VASK und bin Delegierte Schweiz bei EUFAMI, der europäischen Föderation für Familien mit psychisch Kranken. Neu bin ich zudem im Vorstand des Aktionsbündnis psychische Gesundheit Schweiz.

Kurz und bündig

«agile»: Was ärgert Sie?

MD: Selbstdarsteller, denen es nicht um die Sache geht.

«agile»: Wie kann man Ihnen eine Freude machen?

MD: Mit Einladungen im Freundes- und Bekanntenkreis.

«agile»: Womit bringt man Sie zum Lachen?

MD: Beim Lesen, Diskutieren, Beobachten, natürlich sind meine Enkel häufig ein Auslöser.

«agile»: Wo und wie tanken Sie auf?

MD: Auf Reisen, Ausflügen, in Konzerten, Theater und Museen.

«agile»: Was wünschen Sie sich für AGILE?

MD: Akzeptanz und Durchhaltewillen.

Die GRAAP – ein neues Mitglied von AGILE

Die GRAAP (Groupe romand d’action et d’accueil psychiatrique) ist eine Verei​nigung von psychisch Kranken und ihren Angehörigen. Sie ist 1987 in Lau​sanne auf Initia​tive der heutigen Leiterin, Madeleine Pont, gegründet worden. Heute hat sie fast 1100 Mitglieder. Zudem wird sie von mehreren Tausend Per​sonen unterstützt – so von Patienten, ehemaligen Patienten, Angehörigen, Freiwilligen, Studierenden und Beschäftigten im Bereich der psychischen Ge​sundheit - mit dem gemeinsamen Ziel einer humaneren Psychiatrie.

Von Laetitia Grimaldi, Verantwortliche für den Bereich Kommunikation, GRAAP

Der Traum von einer besseren Welt

Bei ihrer Gründung träumte die GRAAP laut von einer Gesellschaft, welche die Integ​ration aller ihrer Mitglieder möglich macht und jede Person als einzigartiges Wesen betrachtet, dessen Talente für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft und des ei​genen Wohlergehens nützlich und notwendig sind.
Zu den Zielen der GRAAP gehören:

· sich im Sinne der Selbsthilfe und Solidarität um alle Menschen mit psychi​schen Schwierigkeiten kümmern
· jedem ermöglichen, individuelle und gesellschaftliche Verantwortung wahrzu​nehmen
· Förderung von Selbstachtung und Wiedereingliederung durch Arbeit 
· die Interessen und Rechte der Menschen mit psychischen Schwierigkeiten wah​ren

· die Angehörigen von Menschen mit Beeinträchtigung der Gesundheit unterstüt​zen

· einen Ort für Begegnungen und Austausch anbieten 

· den Mitgliedern die Möglichkeit bieten, eine interessante und unmittelbar nützli​che Arbeit oder Beschäftigung auszuüben 

· kulturelle Aktivitäten organisieren, welche die Öffnung gegenüber anderen und der Bevölkerung in Lausanne fördern 

· informieren, um ein besseres Verständnis der psychischen Krankheit zu errei​chen und so gegen Stigmatisierung und Ablehnung zu kämpfen
Wichtige Daten: 
Januar 1987: Madeleine Pont, Sozialarbeiterin im Westschweizer Sekretariat der Stiftung Pro Mente Sana, lädt sieben Personen mit psychischen Störungen und zwei Patientenangehörige ins Freizeitzentrum der PPU (Psychiatrische Universitäts-Poli​klinik) in Lausanne ein. Im Anschluss daran beschliesst die Gruppe, sich jeden Mitt​wochabend zu treffen. Die Selbsthilfegruppe GRAAP ist entstanden. Die Mitglieder beschliessen, eine Zeitschrift mit dem symbolischen Namen «Tout Comme Vous» herauszugeben, die 15 Jahre später in «Diagonales» umbenannt wird.

November 1987: Der Verein GRAAP wird gegründet. Der Vorstand besteht aus​schliesslich aus Personen mit einer psychischen Krankheit und Angehörigen.

Frühling 1998: Die GRAAP eröffnet ihre eigene Kontaktstelle und ein öffentliches Restaurant - Le Grain de Sel.

März 1990: Erster Kongress der GRAAP im Casino de Montbenon: 450 Personen, Patienten, Angehörige und Fachpersonen, informieren sich. Thema des Kongresses ist die Schizophrenie.
Das BSV (Bundesamt für Sozialversicherungen) anerkennt die GRAAP als Tages​zentrum und gewährt ihr finanzielle Unterstützung.

Der SPAS (Service de prévoyance et d’aide sociales) des Kantons bestätigt den Nutzen der Arbeit der GRAAP und spricht eine erste finanzielle Unterstützung.
Aktivitäten der GRAAP

Sie ist in der kantonalen Politik im Bereich der psychischen Gesundheit vom Ge​sundheits- und Sozialdepartement als wichtige Partnerin anerkannt. 

Sie wirkt in verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen des Kantons mit. Aus​serdem ist sie Mitglied verschiedener Verbände, unter anderem des Aktionsbündnis​ses Psychische Gesundheit Schweiz und seit vergangenem April auch von AGILE.

Herausforderungen heute

Für Menschen mit einer psychischen Krankheit liegt der Schwerpunkt auf der Gene​sung, ohne die eine erfolgreiche gesellschaftliche und berufliche Wiedereingliede​rung nicht möglich ist. Dies ist Thema des Kongresses der GRAAP in diesem Jahr.

Eine weitere Herausforderung: Sich der Angehörigen annehmen. Partner, Kinder, aber auch Eltern und Geschwister haben eine schwierige und gleichzeitig entschei​dende Position. Dem Verein ist es ein Anliegen, ihre Interessen zu vertreten. Und er will es möglich machen, dass auch sie ihre Rollen spielen können innerhalb des Pro​gramms zur Förderung der psychischen Gesundheit.

Der Verein selbst hat gerade eine umfangreiche interne Reorganisation in Angriff genommen, da seine Struktur an seine im Laufe der Jahre erfolgte Entwicklung und den Wandel der Gesellschaft angepasst werden muss. Dafür hat er ein soziokrati​sches Organisationsmodell gewählt und 2008 ein Organigramm dazu entwickelt. Das aus den Niederlanden stammende Modell ermöglicht jedem, seinen Talenten und Stärken entsprechend mitzuwirken und sich zu entfalten, indem alle zur Verbesse​rung der Projekte und Umsetzung der Aktionen und Ideen der GRAAP beitragen.

Weitere Informationen

GRAAP, rue de la Borde 25, case postale 6339, 1002 Lausanne, Tel. 021 647 16 00, Fax 021 641 25 83 – E-Mail: info@graap.ch – Website: www.graap.ch
Übersetzung: Susanne Alpiger

Morbus Crohn, Colitis ulcerosa – zwei unsichtbare Behinderungen

AGILE Behinderten-Selbsthilfe Schweiz freut sich über ein neues Mitglied: Die Schweizerische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung. Ein Portrait der SMCCV.

Von Bruno Raffa, Präsident SMCCV

Die Abkürzung SMCCV ist kompliziert und nicht einfach zu merken. Vielen ebenfalls nicht geläufig sind die Namen der beiden Krankheiten Morbus Crohn (MC) und Coli​tis ulcerosa (Cu). Es handelt sich um zwei chronisch entzündliche Darmerkrankun​gen (CED). Die Krankheiten zeigen sich versteckt im Darm, man sieht den Betroffe​nen nicht unbedingt an, dass sie leiden. Es handelt sich somit um eine unsichtbare Behinderung. Kommt dazu, dass niemand gerne darüber spricht, weil sich ziemlich alles in den Därmen und auf den Toiletten abspielt... Beide Krankheiten sind mit Ta​bus belegt: Es geht um Ausscheidungen, um Geräusche und schlechte Gerüche – ja es geht um Kot...

Die Hauptsymptome sind bei über 80 Prozent der Erkrankten ständiger Durchfall, Bauchschmerzen und Müdigkeit. In der Schweiz leiden rund 16‘000 Menschen an diesen Erkrankungen. Mehr darüber erfahren Interessierte z.B. auf Wikipedia.

Die Schweizerische Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (SMCCV)

Die SMCCV ist die Patientenvereinigung für alle Menschen, die in der Schweiz an CED erkrankt sind. Diesen Menschen sind wir als erstes verpflichtet. Die Information, Beratung und Unterstützung von Betroffenen und ihren Angehörigen ist unser primä​res Ziel. Unser Vorstand besteht aus sieben Personen, alle sind selbst auch an MC oder Cu erkrankt. Wir arbeiten ehrenamtlich. Die Vereinigung zählt heute rund 2'000 Mitglieder.

Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit versucht die SMCCV, die beiden Krankheiten bekannt zu machen. Wir werben in der Gesellschaft für mehr Verständnis und Tole​ranz gegenüber den Betroffenen. Wir sind überzeugt, durch diese Massnahme die Betroffenen aus ihrer Isolation herauszuführen.

In verschiedenen Regionen der Schweiz bietet die SMCCV Informationsveranstal​tungen an. Im Weiteren hoffen wir durch unser Beratungstelefon den Erkrankten und Angehörigen eine optimale Betreuung anzubieten. Die Erkrankten können bei der SMCCV verschiedene Informationsbroschüren zu den beiden Krankheiten Morbus Crohn und Colitis ulcerosa anfordern.

Dreimal jährlich erscheint das SMCCV-Info mit Erfahrungsberichten von Erkrankten, Fachartikeln von Ärzten und vielem mehr. Die SMCCV fördert den Kontakt von Pati​enten mit der gleichen Krankheit. Durch Erfahrungsaustausch lernt man, mit diesen Krankheiten besser umzugehen.

Die SMCCV fördert die Forschung und schreibt jährlich einen Forschungsförde​rungspreis aus. Unser Engagement für die Forschung soll helfen, die Qualität der Therapien und Ursachenfindung im Zusammenhang mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu fördern. Wir sind offen für Neues und werden den Weg für ungewohnte Lösungen nicht versperren, solange es ein Weg zu einer wirksamen Therapie sein wird.

Engagement für die «Nette Toilette»

Wo ist das nächste WC? Kann ich beruhigt in die Stadt gehen? Gibt es unterwegs genügend Möglichkeiten, eine Toilette zu benutzen? Diese wichtigen Fragen be​schäftigen viele Crohn- und Colitis-Patienten. Und darum setzt sich die SMCCV na​türlich auch für öffentliche Toiletten ein.

Doch wie viele öffentliche Toiletten braucht eine Stadt? Wie modern müssen diese Toiletten sein? Wer profitiert von Toiletten in den Quartieren und Naherholungsge​bieten? Gehören öffentliche Toiletten zum «Service Public»?

In der Stadt Luzern hat das Parlament entschieden, die Anzahl der öffentlichen Toi​letten zu reduzieren und im Gegenzug neue und modernere Anlagen zu errichten. Leider findet man dann statt jetzt 40 nur noch rund 24 öffentliche Toiletten in Lu​zern... Bei diesem Beschluss hat kein Politiker an die vielen Leute gedacht, die un​bedingt auf öffentliche Toiletten angewiesen sind: ältere Menschen, Frauen mit Kin​dern, Leute mit Blasenproblemen und Patienten mit Crohn oder Colitis. Für uns Crohn- und Colitis-Patienten ist die Schliessung von WC-Anlagen logischerweise unverständlich.

Die SMCCV hat versucht, sich dagegen zu wehren. Wir haben dabei auch die neuen Möglichkeiten der Vernetzung genutzt (Internet, Facebook, Twitter). So gibt es seit 2009 die Facebook-Gruppe «Nette Toilette - Schweiz» mit über 200 Mitgliedern. Über den Twitter-Account «smccv» haben wir auf unser Anliegen hingewiesen und in unserem Blog wurde ein Leserbrief veröffentlicht, den die Neue Luzerner Zeitung aufgrund einer «Hausregel» nicht veröffentlichen wollte. Wir konnten unsere Meinung in der Zeitung und im Lokalfernsehen kundtun – doch leider hat alles nichts gefruch​tet. Die Parlamentarier haben entschieden und viele öffentliche Toiletten werden ge​schlossen.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt: n der ganzen Diskussion haben wir die Stadt Luzern mehrmals auf die sogenannte «Nette Toilette» hingewiesen. Restaurants und Läden stellen ihre Toiletten der Öffentlichkeit zur Verfügung, im Gegenzug erhalten sie von der Stadt einen Zuschuss. Gemäss Aussagen eines Stadtrats wird das Pro​jekt weiterverfolgt… und wir erhalten vielleicht mal ein flächendeckendes Netz von frei zugänglichen Toiletten...

Übrigens: Ja, auch wir sind online und sogar sehr modern ... kommen Sie doch mal auf unsere Facebook-Seite: www.groups.to/crohncolitis/
Medien
«Auswählen oder annehmen?»

Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik schaffen es nur gelegentlich in die Schlagzeilen. Trotzdem sind sie von dauerhafter Aktualität. Denn immer wieder sind künftige und werdende Eltern mit schwierigen Entscheidungen konfron​tiert. Ein Thema im Beziehungsfeld zwischen medizinischen Möglichkeiten, persönlicher Entscheidung und gesellschaftlichem Umfeld.
Für Sie gelesen von Bettina Gruber

Als Vertreterin von AGILE arbeitete ich in der Begleitgruppe zum Buchprojekt von insieme Schweiz mit. Nun war ich auf die weiteren Beiträge gespannt, bieten sie doch auch für all jene, die sich nicht zum ersten Mal mit dem Thema befassen, In​formationen auf aktuellem Stand.

Künftige Eltern sollen über ihre Elternschaft selbst entscheiden. So weit, so gut. Zu Recht bemängelten aber VertreterInnen behinderter Menschen, wie solche Ent​scheide zuweilen alles andere als gut informiert und autonom zu Stande kommen. Hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Suzanne Braga, seit über 30 Jah​ren in der genetischen Beratung tätig, nimmt in ihrem Beitrag Bezug auf das «Bun​desgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen», das seit 2007 in Kraft ist. Sie erzählt von den Fragen, die ihr in ihrer Arbeit von werdenden Eltern gestellt werden und was sich rund um die Präimplantationsdiagnostik für (neue) Fragestel​lungen ergeben.

Christian Kind und Judit Pòk Lundquist berichten über die praktische Anwendung pränataler und präimplantativer Diagnostik. Interessant sind ihre Gedanken zur Be​deutungsverschiebung, die Begriffe wie Prävention und Therapie in diesem medizini​schen Gebiet erleben, und dass ÄrztInnen und potentielle Eltern sich diese Begriff​lichkeit immer wieder bewusst machen müssen. Danach zählen sie die Situationen auf, in denen pränatale und präimplantative Diagnostik eine Rolle spielen. Fälle von Präimplantationsdiagnostik zur Selektion erwünschter Eigenschaften haben in der Presse viel Resonanz gefunden.

Im Beitrag von Sevgi Tercanli und Peter Miny erhalten wir einen Überblick über die angewandten Methoden. In der Pränataldiagnostik ist dies an erster Stelle der Ultra​schall, Sie zeigen die Entwicklung im Bereich der Risikoabschätzung und die ver​tieften Diagnosemöglichkeiten dank Dopplersonographie – dadurch werden invasive Methoden wie Fruchtwasserpunktion oder Chorionzottenbiopsie gezielter als früher angewendet. Die Autoren erklären, wie die gewonnenen Zellen aus diesen Eingriffen im Labor untersucht werden. Bei der Präimplantationsdiagnostik werden vor allem zwei Wege beschritten: Diagnose am Polkörperchen (in der Schweiz erlaubt, aber kompliziert) und an einer embryonalen Stammzelle (in der Schweiz zurzeit nicht er​laubt). 200 bis 300 monogene Erkrankungen, (solche, die sich auf einem einzigen Gen lokalisieren lassen) können nach heutigem Stand diagnostiziert werden.

Andrea Arz de Falco setzt sich mit der Bewertung der Präimplantationsdiagnostik auseinander. Für werdende Mütter ist es sehr belastend, sich während der Schwan​gerschaft für oder gegen ein Ungeborenes zu entscheiden. Präimplantationsdi​agnostik daher als Verbesserung und nur als zeitlich vorgezogene Pränataldiagnostik zu verstehen, greift dennoch zu kurz. Gerade, weil die künftigen Eltern nicht in einen subjektiven Konflikt geraten. Sie müssen nicht ja oder nein sagen zu einem entste​henden Kind, sondern treffen eine Auswahl. In ihren gesellschaftlichen Überlegungen gibt die Ethikerin zu bedenken, dass immer präziseren Diagnoseverfahren Möglich​keiten schaffen, die sich tendenziell als Handlungsnorm etablieren.

Ruth Baumann-Hölzle knüpft an diesem Punkt an, Im Zentrum ihrer Überlegungen steht der Begriff der Entscheidungsfreiheit. Der Fortschritt der Diagnosemöglichkei​ten fordert von den Betroffenen Entscheidungen, die früher nicht gefällt werden mussten. Gerade die GynäkologInnen stehen dadurch vor neuen Herausforderun​gen, namentlich im Bereich der Beratung. Sie haben eine Informationspflicht, auf die sie behaftet werden können. Nun ist allerdings in der Rechtssprechung verschiede​ner Länder eine Tendenz ersichtlich, die die Vermutung nahelegt, Eltern hätten An​spruch auf ein nichtbehindertes Kind. In einem solchen Werteumfeld ist es nicht mehr weit bis zum Anspruch auf Auswahl des bestmöglichen Kindes. Eine der Ursa​chen für diese Machbarkeitsmentalität sieht die Autorin in der bisherigen Informati​onspraxis der Ärzte bei Schwangeren, was auch Studien belegen. Einmal mehr ist eine sorgfältige und fundierte Beratung gefordert.

Mit dem Begriff der Eugenik setzt sich Jean-Luc Lambert auseinander. Um einer un​reflektierten Geburtenselektion entgegenzuwirken, sieht er drei wichtig Elemente: umfassende Information, das Vertiefen von ethischen Grundsätzen und das Zulas​sen der Meinungsvielfalt.

Gisela Chatelanat plädiert für eine Gesellschaft, die so ausgestaltet ist, dass wer​dende Eltern auch zu einem behinderten Kind ja sagen können und dieses sich auch willkommen fühlt. Mit einem kurzen Blick in die Geschichte ortet sie positive Zeichen in Richtung auf eine veränderte Wahrnehmung Behinderter, wie sie z.B. im Aktions​plan des Europarats 2006 ihren Ausdruck findet.

Damit wären die längeren Beiträge angesprochen. Das vorliegende Buch führt aber nebst diesen Fachartikeln noch zwei weitere Textstränge. Zum einen sind Interview​ausschnitte aus einer Studie mit Schwangeren und Müttern abgedruckt, die aufzei​gen, wie unterschiedlich die Information über pränatale Untersuchungen ausfallen kann.

Und dann finden wir Wortmeldungen von geistig behinderten Menschen eingestreut, die sehr direkt von ihrem Leben, von Freuden und Problemen und von Wunschträu​men erzählen.

Das Ehepaar Bourgnon berichtet von ihren Erfahrungen mit  der schulischen Integra​tion ihres Sohnes Samuel mit Downsyndrom. Yvonne Hämmig spricht über ihren Lernprozess, mit der eigenen Behinderung, einer cerebralen Bewegungsstörung, umzugehen: Behinderung auch als Chance, nebst der stetigen Herausforderung, die sie dennoch darstellt. Heidi Meyer erinnert sich an die Zeit ihrer dritten Schwanger​schaft nach einem Kind mit Downsyndrom, an die eigene Unsicherheit und die aus​gesprochenen und unausgesprochenen Erwartungen von aussen. Und Martina Pärli-Zimmermann erlaubt uns einen Blick über die Schulter, während sie einer Freundin einen Brief schreibt und über den Alltag mit ihrer kleinen Tochter Laura mit Spina Bi​fida nachdenkt.

Zum Schluss folgt die eingangs erwähnte Stellungnahme der Begleitgruppe, die ich Ihrer eigenen Lektüre überlasse. Das beigefügte Glossar hilft, auch im Dschungel der Fachausdrücke den Überblick zu behalten. Alles in allem erwarten Sie gut verständli​che Beiträge auf rund 170 Seiten. Und dass bei dieser doch eher ernsten Lektüre ab und zu ein Schmunzeln über Ihr Gesicht huscht, dafür sorgen die Zeichnungen von ANNA.

Christian Kind, Susanna Braga, Annina Studer (Hrsg.), Auswählen oder annehmen? Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik – Testverfahren an werdendem Leben, Chronos Verlag, 2010. ISBN 978-3-0340-0970-6. Preis: CHF 32.-- Zu beziehen über den Buchhandel oder bei insieme Schweiz www.insieme.ch Dieses Buch liegt unter dem Titel «Sélectionner ou accepter?» auch auf Französisch vor.
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